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ZUSAMMENFASSUNG 
 

I. Umfeld und theoretischer Rahmen 

Die vorliegende Publikation ist Teil des Projekts „Kohärenz und Koordination der 
Sozialpolitik in der Schweiz: Bedeutung für die Sozialhilfebeziehenden“. Das von der 
Artias initiierte Projekt wird von der SODK, der CLASS, der Städteinitiative Sozialpolitik 
und der SKOS begleitet und hat zum Ziel, ausgehend von der Sozialhilfe das 
sozialpolitische System der Schweiz zu überdenken. 

Dieser Bericht gibt eine Übersicht geschaffen über die bestehende Literatur, und 
identifiziert die statistisch signifikanten Problemlagen, welche zur Sozialhilfe führen oder 
den Ausstieg aus der Sozialhilfe verhindern. Er richtet sich an politische 
Entscheidungsträger und –trägerinnen, Fachpersonen aus der Praxis und an die breite 
Öffentlichkeit. Um dessen Vollständigkeit und Leserlichkeit sicher zu stellen, wurde ein 
Panel von Fachpersonen eingeladen, sich im Rahmen einer Konsultation zu einer 
provisorischen Fassung des Berichts zu äussern. 

Der Bericht präsentiert und beurteilt die wichtigsten in der wissenschaftlichen Diskussion 
vorgebrachten Hypothesen, welche den seit vielen Jahren beobachteten Anstieg der 
Sozialhilfebeziehenden (2008 lag deren Anteil an der Gesamtbevölkerung bei 2.9%) zu 
erklären versuchen.  

Ausgehend von den Statistiken und Untersuchungen zu den betroffenen 
Bevölkerungsgruppen wurden die wesentlichen Problemfelder in ein theoretisches Modell 
integriert, welches die folgenden Schlussfolgerungen zulässt (s. Abb. 1): 

·   Materielle Armut und Sozialhilfebezug hängen voneinander ab, sind aber nicht 
deckungsgleich.  So gibt es statistisch betrachtet arme Haushalte, die nicht von 
der Sozialhilfe abhängen (Hypothese H1). 

·   Der Sozialhilfebezug hängt insbesondere von zwei Dimensionen ab, nämlich von 
der Integration in den Arbeitsmarkt (individuelle Ebene) und von der  
Zusammensetzung des Haushaltes (Ebene des Haushaltes). Die verschiedenen 
Risikogruppen können jeweils der einen oder anderen Dimension zugeordnet 
werden (junge Erwachsene beim Übergang von der Ausbildung zur Arbeit, 
Einelternfamilien oder kinderreiche Haushalte, Langzeitarbeitslose, wenig 
Migrantinnen und Migranten mit geringen beruflichen  Qualifikationen, sozial 
Randständige, psychisch Kranke). 

·  Diese beiden Dimensionen werden von Faktoren beeinflusst, welche grundsätzlich 
ausserhalb der staatlichen Eingriffsmöglichkeiten liegen, nämlich im 
makroökonomischen, konjunkturellen und strukturellen Kontext sowie im 
gesellschaftlichen und soziodemografischen Umfeld. 

·  Es gibt jedoch staatliche Massnahmen, welche einen mehr oder weniger grossen 
oder direkten Einfluss auf diese Dimensionen haben können. So ist die materielle 
soziale Sicherheit durch eine Reihe von finanziellen Leistungen abgesichert: 
Sozialversicherungen decken das Risiko des Erwerbsverlustes ab, 
einkommensabhängige Leistungen sind vorgesehen für lebensbedingte Risiken  
wie z.B. Elternschaft, Scheidung, prekäre Wohnverhältnisse, usw.  
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Figur 1: Theoretisches Modell der Ursachen, die zur  Sozialhilfe führen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: evaluanda 

 

II. Erwerbstätigkeit und individuelle Sicherheit 

Wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung  
Die seit 1980 beobachtete strukturelle, nicht reduzierbare Arbeitslosigkeit (H3) hat zu 
einer Zunahme der Sozialhilfe geführt. So ist die Kategorie der Langzeitarbeitslosen - die 
früher nicht existierte - in der Sozialhilfe heute zahlenmässig stark vertreten. Zudem ist 
der Arbeitsmarkt wettbewerbsbetonter geworden, was sich beim Übergang von der 
Ausbildung zum Erwerbsleben (H4) sowie beim Wiedereinstieg in das Berufsleben 
erschwerend auswirkt. Das Risiko eines beruflichen Ausschlusses trifft vor allem zwei 
Gruppen: die jungen Erwachsenen und die über 50-jährigen Personen. Die in den letzten 
Jahrzehnten stark ausgeprägten konjunkturellen Entwicklungen (H2) haben nicht die 
gleiche Wirkung, und die wirtschaftlichen Schönwetterperioden hatten keinen Rückgang 
der Sozialhilfe zur Folge. 

Wandlung des Arbeitsmarktes  
Die jüngsten wirtschaftsstrukturellen Entwicklungen unseres Landes haben den 
Arbeitsmarkt stark geprägt und zu einer Segmentierung geführt zwischen  prekären 
(atypischen, schlecht qualifizierten, im Tieflohnbereich angesiedelten) Stellen und hoch 
qualifizierten Stellen (H5). Die Arbeitsbedingungen der im prekären Segment 
Beschäftigten haben sich verschlechtert und deren Armutsrisiko hat zugenommen, 
insbesondere auch weil die berufliche Mobilität zwischen den beiden Segmenten 
beschränkt bleibt. In diesem Segment sind Personen ausländischer Herkunft mit 
geringen beruflichen Qualifikationen übervertreten (H7).  

Volkswirtschaftliche Massnahmen und Arbeitsmarkt  
Die Regulierung des schweizerischen Arbeitsmarktes hat verhindern können, dass die 
tiefen Löhne weiter absinken, gleichzeitig aber zu einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit 
und damit auch der Sozialhilfe geführt (H8). Als weitere  Schwäche der staatlichen 
Intervention gilt die fehlende Wirksamkeit der Massnahmen zur beruflichen Integration 
von Arbeit suchenden Personen (H9). 

Schul- und Berufsbildungssystem  
Seit Kurzem wird der Übergang von der Ausbildung zum Berufsleben als kritischer 
Moment für junge Menschen wahrgenommen (H11). Diese sehen sich in dieser Phase 
einer doppelten Herausforderung gegenüber, welche einerseits mit den in der Ausbildung 
zu erwerbenden Kompetenzen und anderseits mit der zunehmenden Selektivität des 
Arbeitsmarkts zusammenhängt. Beide Aspekte sind von  sozialen Ungleichheiten 
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geprägt, die vom Schulsystem und die Berufsbildung nur schwach abgefedert werden. 
Die Ungleichheit ist einerseits sozialer Art und trifft Kinder aus verarmten Familien (H10), 
anderseits ist sie an die Nationalität geknüpft und gründet auf dem erschwerenden Faktor 
des Migrationskontextes (H12). Die spezifischen Schwierigkeiten der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund beim Einstieg in den Arbeitsmarkt müssen auch in Zusammenhang 
zu einer ungenügenden Integrationspolitik gesetzt werden (H13). 

Sozialversicherungen als Erwerbsersatz  
Da Sozialhilfe im Prinzip erst subsidiär zum Zug kommt, kann der Sozialhilfebezug unter 
dem Aspekt der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen vorgelagerten 
Sozialleistungen analysiert werden. Mit ihren Vorschussleistungen dient die Sozialhilfe 
als temporäres soziales Netz während der Abklärungsphase der 
Arbeitslosenversicherung ALV (H15) oder (seltener) der Invalidenversicherung IV (H19). 
Im Fall einer Teilinvalidität, bei welcher die Ergänzungsleistungen nicht Existenz sichernd 
sind, kann die Sozialhilfe die Leistungen der ALV (H16) oder der IV (H20) bis zur Höhe 
des Existenzminimums ergänzen. Das Ausmass der Sozialhilfe hängt in diesem Fall stark 
von den Leistungsbestimmungen der Sozialversicherungen ab. 

Ein häufiger Grund für den Sozialhilfebezug ist die Aussteuerung aus der ALV und die 
damit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten (H14). Die Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen erfolgt jedoch nicht automatisch und hängt stark von der jeweiligen 
Situation der Person oder des Haushaltes ab. Das Risiko eines Sozialhilfebezugs steigt, 
wenn sich soziale und persönliche Defizite kumulieren. 

Bei den Übergängen zwischen IV und Sozialhilfe lassen sich zwei parallele Phänomene 
beobachten: einerseits steigt die Anzahl der Rentengesuche insbesondere aufgrund 
einer  psychischen Krankheit, welche eine entsprechende medizinische Abklärung 
erfordern (H22). Unabhängig von der Abklärungspraxis weist aber die Statistik einen 
kontinuierlichen Anstieg der negativen IV-Entscheide aus.  Die jüngsten Revisionen der 
IV haben diese Entwicklung noch verstärkt und zu einer Erhöhung der Sozialhilfegesuche 
geführt (H21). Eine vergleichbare Entwicklung erfolgte auch bezüglich der ALV im Zuge 
der Revisionen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes AVIG (H17). 

Eine Lücke im System der sozialen Sicherheit, welche  eine bedeutende Anzahl von 
Menschen einem Armutsrisiko aussetzt, ist das Fehlen einer obligatorischen 
Erwerbsausfallversicherung im Krankheitsfall (H18). Das Ausmass der Auswirkungen 
dieser Systemschwäche wurde jedoch nicht quantifiziert. 

 

III. Lebensbedingungen und Armut 

Wandel der Familienstruktur  
Der seit mehreren Jahrzehnten beobachtete Wandel in der Zusammensetzung der 
Haushalte hat zur Entstehung von neuen Risikogruppen beigetragen. Dies betrifft vor 
allem Einelternhaushalte, die oft eine Unterbeschäftigung (unfreiwillige Teilzeitarbeit) 
ausweisen und kinderreiche Familien mit tiefem Einkommen. So beeinflussen Kinder und 
ihre direkten oder indirekten Kosten das Budgetgleichgewicht von immer mehr 
Haushalten (H23). Diese Armutsdynamik kann sich zudem über mehrere Generationen 
hinweg auswirken.  Ein Kind aus armen Verhältnissen kumuliert eher Defizite bezüglich 
Bildung, Gesundheit oder anderen Bereichen und damit verbunden das Risiko von Armut 
im Erwachsenenalter (H24). 

Nach einer Trennung sind die Haushalte von Paaren mit Kindern einem grossen 
finanziellen Druck ausgesetzt (H25). Bei wirtschaftlich schwächeren 
Bevölkerungsgruppen steigt die Wahrscheinlichkeit sich zu verschulden (diese 
Problematik steht in engem Zusammenhang mit  Konsum – und Budgetverhalten), und in 
der Folge Sozialhilfe zu beziehen (H26). Zu dieser Problematik findet sich jedoch nur 
wenig Literatur. 
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Politik zugunsten der Familien  
Die staatlichen Familienpolitiken reagieren auf die soziologischen Entwicklungen und 
zielen darauf ab, die Chancengleichheit beim Zugang zum Arbeitsmarkt und die 
Unterstützung von Familien in prekären Verhältnissen zu garantieren. Die ausserfamiliäre 
Kinderbetreuung hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt, ohne aber der 
steigenden Nachfrage infolge der vermehrten Erwerbstätigkeit der Frauen und der 
sinkenden Kinderbetreuung durch das private Umfeld gerecht zu werden (H29). Die 
hohen Kosten für die professionelle Kinderbetreuung sind zudem eine starke Belastung 
für Familien mit tiefen Einkommen (H30). 

Bedarfsabhängige Sozialleistungen  
Die bedarfsabhängigen Leistungen haben subsidiären Charakter und werden Haushalten 
beim Eintreten von besonderen Risiken wie z.B. Elternschaft oder Arbeitslosigkeit 
gewährt. Diese Leistungen sind kantonal geregelt und sehr unterschiedlich ausgestaltet. 
So wird das  Prinzip der Subsidiarität zwischen den bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
und der Sozialhilfe je nach Kanton unterschiedlich interpretiert. Das Risiko, Sozialhilfe 
beziehen zu müssen, hängt entsprechend stark von dessen jeweiliger Gesetzgebung ab. 

In vielen Kantonen führt die Ausgestaltung der Leistungen zu sogenannten 
Schwelleneffekten, d.h. dass einzelne Leistungen empfindlich sinken oder gar 
verschwinden, wenn das Haushaltseinkommen eine gewisse Schwelle übersteigt. 
Dadurch sinkt oder stagniert das verfügbare Einkommen, obwohl das Bruttoeinkommen 
gestiegen ist. So werden negative Arbeitsanreize geschaffen (H29), welche unerwünscht 
sind und insbesondere Haushalte mit Kindern betreffen.  

Die Familienzulagen sind noch lückenhaft und werden bei Weitem nicht der ganzen 
Bevölkerung ausgerichtet (H30). Das Gleiche gilt für steuerliche Erleichterungen, welche 
als Instrument zur Reduzierung des Armutsrisikos für einkommensschwachen Familien 
kaum von Nutzen ist (H31). 

Die Gesetzgebung schliesst die selbstständig Erwerbstätigen vom Bezug der 
Familienzulagen aus und entzieht ihnen damit eine Sozialleistung, die das 
Familienbudget entlastet (H32). Die Folgen dieser Lücke für Armut und Sozialhilfebezug 
wurden aber nicht weiter untersucht. 

Auch die staatlichen Regelungen zum Schutz von Einelternhaushalten (zu überwiegender 
Mehrheit Mütter mit ihren Kindern) weisen gewisse Schwachstellen auf. Die 
Rechtssprechung hat entschieden, dass das allfällige Defizit des Familienbudgets 
ausschliesslich von der unterhaltsberechtigten Partie getragen werden muss. Damit 
wurde das Sozialhilferisiko einseitig den Frauen zugesprochen (H33). Auch die 
Alimentenbevorschussung kann häufig (aufgrund von ihrer praktischen Ausgestaltung) 
den Gang zur Sozialhilfe nicht verhindern (H34). 

 

IV. Dynamiken innerhalb der Sozialhilfe 

Der Ausstieg aus der Sozialhilfe ist in der Regel die Folge einer Verbesserung der 
finanziellen Situation des Haushaltes und unterliegt anderen Regeln als der Eintritt. 

Das Problem des negativen Arbeitsanreizes infolge von Schwelleneffekten ist auch bei 
Sozialhilfebeziehenden ersichtlich. Die beobachteten Schwelleneffekte gründen nicht in 
den Sozialhilferichtlinien der SKOS, sondern in deren unterschiedliche Auslegung und 
Ausgestaltung in den Kantonen (H35). Auch die heute noch in einigen (wenigen) 
Regionen praktizierte Rückerstattungspflicht der Sozialhilfeleistungen (H36) sowie 
Schulden (H37) können den Ausstieg aus der Sozialhilfe erschweren. Diese Wirkung 
wurde aber aus Sicht der Praxis kaum beobachtet. 

Der Prozess der Verarmung und des sozialen Ausschlusses im Vorfeld eines 
Sozialhilfebezugs ist oft komplexer Art und trifft die Menschen nicht nur in 
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wirtschaftlicher, sondern auch in beruflicher und persönlicher Hinsicht. Dies kann die 
Rückkehr in die Arbeitswelt und die Wiedererlangung der finanziellen Unabhängigkeit 
besonders erschweren (H36). 

Schliesslich kann für bestimmte Personenkategorien auch eine strukturelle Abhängigkeit 
von der Sozialhilfe entstehen, welche den Austritt erschwert. Dies trifft insbesondere zu 
auf  alleinerziehende  Frauen mit Kindern, deren Familienbudget dauerhaft mit 
Sozialhilfebeiträgen aufgestockt werden muss (H37). 

Die beobachteten Unterschiede in Bezug auf die Dauer und den Deckungsgrad der 
Sozialhilfe bestätigen die Annahme, dass zwischen verschiedenen Gruppen von 
Sozialhilfebeziehenden unterschieden werden muss. Das Konzept der Risikogruppe 
erweist sich in diesem Zusammenhang als besonders hilfreich. 

Die nötigen politischen und rechtlichen Antworten zur Senkung des Sozialhilfebezugs 
werden denn auch entsprechend vielfältig und den einzelnen Profilen gerecht ausfallen 
müssen. 
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TEIL I:  EINLEITUNG UND ANALYSEMODELL  

1. EINLEITUNG 
 

Die öffentlichen und privaten Sozialhilfeinstitutionen beobachten einen Anstieg der 
sozialhilfeabhängigen Personen in der Schweiz. Ausgehend von dieser quantitativen und 
hinreichend belegten Feststellung stellt sich nun zunehmend die Frage nach den 
individuellen und vor allem auch den systemrelevanten Ursachen dieser Entwicklung auf. 

Der vorliegende Bericht ist als Standortbestimmung Teil des Projekts „Kohärenz und 
Koordination der Sozialpolitik in der Schweiz: Bedeutung für die Sozialhilfebezügerinnen 
und -bezüger “. Dieses steht unter der Trägerschaft der Artias und wurde von der SODK, 
der CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales = Konferenz der 
Gesundheits- und Sozialpolitik der lateinischen Schweiz), der Städteinitiative Sozialpolitik 
und der SKOS begleitet. Er soll den politischen Entscheidungsträgerinnen und –trägern 
sowie der Fachwelt eine Bestandesaufnahme liefern bezüglich der umfangreichen (vor 
allem wissenschaftlichen) Literatur über die Problematiken, die zu Sozialhilfebezug, 
Armut und sozialer Ausgrenzung führen. Zahlreiche Forschungen und Publikationen sind 
einzelnen Aspekten dieser breiten Thematik gewidmet, es fehlte jedoch eine Gesamtsicht 
und eine Interpretation der Ergebnisse. Diese Lücke soll der Bericht nun schliessen.  

Natürlich ist ein solches Unterfangen auch mit Grenzen und Einschränkungen verbunden, 
und es wird nicht alle Erwartungen vollständig erfüllen können. 

Angesichts der Zweckbestimmung der Publikation wurde der Fokus bewusst auf die 
Sozialhilfe gerichtet und weniger auf die Armut; aus diesem Grund wurde denn auch 
nicht auf die Thematik der Armut im Alter eingegangen. Die Sozialhilfe ist eine staatliche 
Leistung in kantonaler und/oder kommunaler Kompetenz, was zu entsprechenden 
Abweichungen und Unterschieden führt. Die Diskussion der Ursachen des 
Sozialhilfebezugs führt zwingend in das Regelwerk der kantonalen und kommunalen 
Bestimmungen. Wir werden uns im Folgenden aber auf die Feststellungen beschränken, 
welche sich soweit verallgemeinern lassen, dass sie für einen hohen Anteil der 
Bevölkerung bzw. der Sozialhilfebeziehenden ihre Gültigkeit haben. 

Ein weiterer Fokus wurde bewusst auf die Problematiken gelegt, die einen 
Zusammenhang aufweisen mit dem schweizerischen System der sozialen Sicherheit. 
Denn obwohl im Folgenden aufgezeigt wird, dass viele Ursachen von Sozialhilfebezug 
und Armut auf die Entwicklung der Gesellschaft und der globalen Wirtschaft 
zurückzuführen sind, liegt das hauptsächliche Augenmerk der Studie auf den 
Schwachstellen der schweizerischen Sozialpolitik und den daraus resultierenden 
Armutsrisiken. 

Eine erste Version des Berichts wurde einem Panel von Fachpersonen aus der Praxis 
unterbreitet (siehe Liste im Anhang). Die Rückmeldungen waren inhaltlicher und formaler 
Natur und wurden in der vorliegenden Schlussversion berücksichtigt. Die Konsultation 
stellte mit ihrem qualitativen Fokus und der Verwendung eines einheitlichen Fragebogens 
zur Beurteilung des Analysemodells und der Hypothesen insbesondere sicher, dass die 
von uns identifizierten Hypothesen relevant und weitgehend vollständig sind. 
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2. SOZIALHILFE UND ARMUT 
 

Ausgangspunkt dieser Studie sind Personen, die Sozialhilfe beziehen. Nach einer 
eingehenden Beschreibung dieser Personengruppe werden in den darauf folgenden 
Kapiteln die verschiedenen Problematiken erläutert, welche zu einem Sozialhilfebezug 
führen können. 

Sozialhilfe: institutionelle Verankerung und Grunds ätze 

Die Sozialhilfe ist durch das Bundesgesetz vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die 
Unterstützung Bedürftiger und durch Artikel 12 der Bundesverfassung geregelt. Ihre Anwendung 
liegt jedoch in der Kompetenz der Kantone. Diese delegieren die Organisation der Sozialhilfe 
meistens an die Gemeinden oder an öffentlich-rechtliche Institutionen. 

Sozialhilfe wird  Personen ausgerichtet, welche sozialen Schwierigkeiten begegnen oder nicht 
genügend Mittel haben, um ihre Grundbedürfnisse abzudecken. Die Hilfe kann sich auf eine 
soziale Unterstützung beschränken oder auch finanzielle Leistungen beinhalten. Sie hat zum Ziel, 
notdürftigen Personen die Existenz zu sichern, ihre wirtschaftliche und persönliche 
Unabhängigkeit sowie ihre soziale Integration zu fördern. 

Sozialhilfe beruht auf dem Prinzip der Subsidiarität. Sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn die 
betroffene Person ihre Bedürfnisse nicht selber abdecken kann und wenn alle anderen 
vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten (Sozialversicherungen, soziale Leistungen,  
persönliche Ressourcen wie z.B. Vermögen oder familiäre Unterstützung)ausgeschöpft sind oder 
nicht ausreichen. 

Quelle: http://www.guidesocial.ch/ 

 

2.1. Sozialhilfe in Zahlen 1 

Seit einigen Jahren weisen die meisten Ausführungen zu Armut und Sozialhilfe 
darauf hin, dass das Sozialhilfesystem einem zunehmenden Druck ausgesetzt ist. 
Die – zwar unvollständigen - Zahlen bestätigen den Anstieg sowohl der Anzahl von 
Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger als auch der Summe der verteilten 
Finanzhilfe. 

A. Sozialhilfequote 

Die Sozialhilfequote entspricht der Anzahl von Sozialhilfe beziehenden Personen 
im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. 2008 betrug diese Quote in der Schweiz 
2,9%. Auf die Haushalte übertragen, wurden in diesem Jahr 4% der Haushalte von 
der Sozialhilfe unterstützt (206;146). 

Gesamtschweizerisch konsolidierte Statistiken existieren erst seit 2004; die 
Sozialhilfequote lag damals noch leicht höher bei 3,3%. Mittels partiellen 
Daten(12;39) und Extrapolationen(58) kann die vorherige Entwicklung aber 
nachvollzogen werden. Der allgemeine Trend zeigt eine steigende Entwicklung der 
Sozialhilfequote, was aber in gewissen Regionen eine Senkung während Phasen 
wirtschaftlicher Hochkonjunktur nicht ausschliesst. 

���������������������������������������� �������������������
1 Die Sozialhilfestatistiken beruhen auf Unterstützungseinheiten, die entweder aus Haushalten 
oder aus Einzelpersonen bestehen, die Sozialhilfe beziehen. 
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Figur 2: Entwicklung der Sozialhilfequote nach Kant on zwischen 1992 und 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BfS und kantonale Daten(039, 219) 

Zwischen den Kantonen bestehen beachtliche Unterschiede. Die Werte gehen von 
0,9% (Nidwalden) bis 6,1% (Basel-Stadt). Allgemein ist die Quote in den 
ländlichen Kantonen tiefer als in Stadtkantonen. Die Resultate lassen demnach 
auf eine starke positive Korrelation zwischen dem Verstädterungsgrad und der 
Sozialhilfequote schliessen. 

Figur 3: Sozialhilfequote nach Kanton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Finanzvolumen der Sozialhilfe 

Gewisse Schlüsselindikatoren erlauben es, die finanzielle Bedeutung der 
Sozialhilfe im schweizerischen System der sozialen Sicherheit zu erfassen. 2007 
wurden 2‘524 Millionen Franken Sozialhilfe ausbezahlt. Dies entspricht 1,9% der 
gesamten Sozialausgaben. 

Figur 4: Gesamtausgaben der Sozialleistungen nach A rt (in %) 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  
BfS (2009), Illustration: evaluanda 
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Die Ausgaben der Sozialleistungen haben zwischen 1990 und 2007 eine 
unterschiedliche Entwickelung erfahren. Die Sozialhilfe  stieg spektakulär an; ihre 
Ausgaben wuchsen in dieser Zeitspanne um das Vierfache an. Das Budget der 
Arbeitslosenkasse stieg um das Achtfache, dasjenige der Invalidenversicherung 
um das Dreifache. 

 

Figur 5: Sozialleistungen zwischen 1990 und 2007 (l inks: in Milliarden Franken; 
rechts: Progressionsrate (Marktpreis) 

$
 �

:�	���� ;0��
���� ���
�

<�-	
��� 1 

=��
���
7�� ��
����

!	��
��;�:����

$��� �
������ 

����	
��
�

� �������;�
$�5
�;������

+����

 

�**9

���9

�*�9

*9

�**9

�**9

�**9

�**9

#**9

%**9

2**9

8**9

�**9

���* �*** �**2
 

Quelle: Statistiken der Gesamtzahlen der sozialen Sicherheit(213) Illustration: evaluanda 

 

C. Bezugsprofil der Sozialhilfe 

Sozialhilfe wurde konzipiert als eine kurzfristige Antwort auf eine 
aussergewöhnliche Situation, in welcher das Einkommen nicht genügt, um den 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie sollte demnach von kurzer Dauer sein. In der 
Realität jedoch dauert die Unterstützung oft länger. Die Kohortenanalyse zeigt, 
dass nur die Hälfte der Personen, die von der Sozialhilfe abhängig werden, diese 
nach einem Jahr wieder verlässt(34). Die Dauer des Sozialhilfebezugs hängt von 
spezifischen Merkmalen ab: über 40-jährige Personen, Alleinstehende sowie 
Paare oder Einzelhaushalte mit Kindern (Alleinerziehende) benötigen länger 
Sozialhilfe(3). 

 

Figur 6: Dauer der Gewährung der Sozialhilfe nach H aushaltsart im Jahre 2006 
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Die Analysen(177) zeigen auf, dass der Durchlauf durch die Sozialhilfe oft komplex 
ist und geprägt von Unterbrechungen, Rückfällen, usw. Die Daten aus Genf zeigen 
zum Beispiel, dass ungefähr bei der Hälfte der Bezüger und Bezügerinnen die 
Sozialhilfe mindestens einmal unterbrochen wird, meist wegen einem 
vorübergehenden Einkommen(3). So gibt es von punktuell beschränkter Hilfe bis zu 
einer dauerhaften Abhängigkeit mit zeitlichen oder teilweisen Unterbrechungen 
eine grosse Bandbreite an Durchlaufmöglichkeiten. Diese Vielfalt widerspiegelt die 
vielschichtigen Problemlagen und Profile der Sozialhilfebeziehenden. 

Die vorhandenen  Daten zeigen, dass der durchschnittliche Betrag der 
genehmigten Leistungen im Kanton Zürich 1‘945 Franken, im Kanton Waadt 1‘810 
Franken, im Kanton Jura 1‘594 Franken und im Kanton Freiburg 1‘397 Franken 
beträgt(177). Der Betrag der Leistungen hängt von der durchschnittlichen Miete 
nach Region ab. Der Anteil am Grundbedarf, welcher durch die Sozialhilfe 
abgedeckt wird, also der durchschnittliche „Deckungsgrad“, variiert zwischen 63% 
und 81% je nach Kanton. Die amtlichen Statistiken zeigen, dass in 47% der 
Sozialhilfe beziehenden Haushalte das ganze Budget durch die Sozialhilfe 
abgedeckt wird. Dieser Anteil ist bei Einzelhaushalten besonders hoch (60%), 
während er bei Alleinerziehenden sehr tief ist (23%). Der Deckungsgrad hängt 
davon ab, ob der Haushalt auf ein Erwerbseinkommen zählen kann oder nicht.  

 

Figur 7: Anteil der Sozialleistungen im Gesamtbudge t, nach Haushalttyp 
(Deckungsgrad), im Jahr 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auswertungen zur zeitlichen Entwicklung der ausgeschütteten Beträge fehlen 
aber. Die Erhöhung der Gesamtkosten der Sozialhilfe könnte entweder aus einer 
Erhöhung der genehmigten Beträge resultieren oder aber aus einer Verlängerung 
der Bezugsdauer. Je nach Ursache müssten für die Sozialhilfesteuerung jeweils 
unterschiedliche Konsequenzen gezogen werden. 

 

2.2. Soziodemografisches Profil der Sozialhilfebezi ehenden 2 

In zahlreichen Analysen wurde versucht, ein Profil der sozialhilfeabhängigen 
Personen zu ermitteln anhand von bestimmten, im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich ausgeprägten Merkmalen. Die 
nachfolgenden Resultate geben eine diesbezügliche Übersicht.  

���������������������������������������� �������������������
2 Eine methodologische Anmerkung zur Interpretation der Zahlen befindet sich im Anhang. 
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Figur 8: Quantitative Bedeutung der verschiedenen P rofile 3 

 

 

 

Figur: evaluanda 

�  Fehlende Ausbildung: In diesem Profil befinden sich Personen, die keine 
Ausbildung abgeschlossen haben. Die Bildung hat einen grossen Einfluss auf 
das Risiko, von der Sozialhilfe abhängig zu werden. Personen ohne 
Ausbildung brauchen öfter Sozialhilfe. 

 
�  Alter 18-25: Diese Altersklasse muss öfter Sozialhilfe beziehen (3,8%) als der 

Durchschnitt. Das Risiko, von der Sozialhilfe abhängig zu werden, nimmt mit 
zunehmendem Alter ab. 

 
�  Ausländische Nationalität:  Personen, die aus Afrika, Lateinamerika oder 

Asien stammen, haben im Schnitt ein dreimal höheres Risiko, von der 
Sozialhilfe abhängig zu werden als Schweizer Bürgerinnen oder Bürger (6% 
gegen 2%). EU-Bürgerinnen oder Bürger4 weisen ähnliche zahlen auf wie 
Schweizer und Schweizerinnen (2,8%). 

 
�  Kinder: Die Sozialhilfequote von Kindern ist überdurchschnittlich hoch (4,4%). 

Diese Tatsache muss in Zusammenhang gesetzt werden mit der Struktur der 
Haushalte, die Sozialhilfe beziehen (Einelternhaushalte und Haushalte mit 
mehreren Kindern sind übervertreten). 

 
�  Einelternhaushalte: Bei der Analyse der Haushalte fällt die quantitative 

Bedeutung der Einelternhaushalte auf. Ungefähr einer von sechs 
Einelternhaushalten ist auf Sozialhilfe angewiesen. 

 

Verschiedene Studien und Untersuchungen weisen noch auf andere Merkmale 
hin, die Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit eines Sozialhilfebezugs 
zulassen. Es handelt sich um das Geschlecht (Frauen sind häufiger vertreten als 
Männer), den Zivilstand (geschiedene Personen) und die berufliche Situation 
(Personen ohne Erwerbsarbeit). 

 

2.3.  Risikogruppen 

In der Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die im vorherigen 
Abschnitt  beschriebenen soziodemografischen Merkmale die soziale Realität der 
Sozialhilfebeziehenden nur ungenügend wiederzugeben vermögen: mehr noch als 
einzelne Merkmale, ist es oft die Kombination von verschiedenen Problematiken, 
welche das Profil der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger auszeichnet. Aus 
soziologischer Sicht kann von Risikogruppen gesprochen werden, denen gewisse 
biografische Elemente gemeinsam sind. 

���������������������������������������� �������������������
3 Die Prozente zeigen den Anteil der sozialhilfeabhängigen Personen, beziehungsweise der 
Haushalte (für das Profil „alleinerziehende Haushalte“) auf, die dem Profil entsprechen. 
4 Dies sind die 27 EU-Staaten und die Länder der EFTA. 
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Das biografische Profil ist ein Schlüsselkonzept für die Beschreibung der 
Soziahilfebeziehenden, denn es verweist darauf, dass Verarmungsrisiken mit einer 
Lebenslaufanalyse besser verstanden werden können. Ausgehend von diesem 
Begriff sind viele Autoren und Autorinnen zum Schluss gekommen, dass 
unterschieden werden muss zwischen chronischer (irreversibler) Armut, 
lebenszyklusbedingter Armut (grössere Risiken in bestimmten Lebensphasen: 
Übergang Ausbildung - Erwerbsarbeit, Elternschaft, letzter Lebensabschnitt) und  
vorübergehender Armut (Risiken, die jede Person für kurze Zeit treffen können)(68). 

Gewisse Kategorien der Bevölkerung sind also aus Sicht der Sozialhilfe besonders 
gefährdet. Es sind Risikogruppen im statistischen Sinn, das heisst, sie sind in der 
beobachteten Bevölkerung besonders häufig vertreten. Diese Gruppen sind nicht 
klar untereinander abzugrenzen und entsprechend schwer zu quantifizieren.  

Junge Erwachsene 

Junge Erwachsene gehören zu einer Bevölkerungsgruppe, die besonders häufig 
auf Sozialhilfe angewiesen ist und daher auch Gegenstand von zahlreichen 
Untersuchungen ist(179;177;146). Die Armutsfaktoren dieser Gruppe sind 
unterschiedlich.  

Der Lebensabschnitt der jungen Erwachsenen ist durch den Einstieg ins 
Berufsleben geprägt, der eine zunehmende Herausforderung darstellt (prekärer 
Arbeitsmarkt, harzigere berufliche Eingliederung, Abwertung der Schulzeugnisse, 
usw.). Daraus resultiert denn auch eine höhere Arbeitslosenrate als bei der 
gesamten erwerbstätigen Bevölkerung(179).. Diese Kategorie weist teilweise auch 
Misserfolge bei der beruflichen Grundbildung vor.  

Eine besondere Problematik eines Teils dieser jungen Erwachsenen hängt 
zusammen mit ihrer  sozialen Integration. So ist ein dominantes Merkmal der 
jungen Randständigen, dass sie Schwierigkeiten beruflicher, schulischer, sozialer 
und gesundheitlicher Art kumulieren, in er Folge eines oft chaotischen 
Lebensverlaufes mit mehrfachen Brüchen(103). Ein grosser Anteil dieser 
Bevölkerungsgruppe lebt in komplexen Familiensituationen, die sich in Form von 
Misserfolg in der Schule oder im Berufsleben auswirken. Dazu kommen oft 
Schulden oder Suchtprobleme. 

Andere Elemente können die besondere Bedeutung dieser Lebensphase noch 
verstärken, insbesondere wenn junge Erwachsene eine Familie gründen und 
Eltern werden. Ein wesentlicher Anteil von jungen Erwachsenen, die Sozialhilfe 
beziehen, hat Kinder. 

Einelternhaushalte und Familien mit mehreren Kinder n 

Zwei Familientypen sind am meisten von Armut betroffen und damit öfter 
sozialhilfeabhängig, nämlich die Einelternhaushalte (meistens alleinstehende 
Frauen mit Kindern) und Familien mit drei oder mehr Kindern. 

Der gesellschaftliche Wandel (Anstieg der Scheidungsrate, Rückgang der 
Kinderrate, zunehmende Erwerbstätigkeit der Frauen) haben die 
Familienorganisation der letzten Jahre stark beeinflusst. Die Familien stehen 
neuen Schwierigkeiten gegenüber, um das Gleichgewicht zwischen Einnahmen 
und Ausgaben zu finden. Häufig sind es die Frauen, welche Berufs- und 
Familienleben miteinander vereinbaren müssen. Auch die Kosten, die Kinder 
verursachen, können beitragen zur Verarmung der Familien. 
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Langzeitarbeitslose 

Ein häufiger Auslöser für den Sozialhilfebezug ist die Ausschöpfung der 
Arbeitslosenentschädigung nach einer entsprechend langen Arbeitslosigkeit. 
Davon betroffen sind vor allem wenig qualifizierte Personen in der zweiten Hälfte 
ihrer beruflichen Laufbahn.  

Migrantinnen und Migranten  

Die Sozialhilfequote der Migrationsbevölkerung ist besonders hoch, denn sie 
kumulieren zwei Risikofaktoren für einen Sozialhilfebezug. Einerseits ist ihr 
Qualifikationsniveau auf dem Arbeitsmarkt generell niedriger, entweder wegen 
mangelnder beruflicher Qualifikationen oder aber wegen der Nicht-Anerkennung 
ihrer im Herkunftsland erworbenen Ausbildung. Anderseits führt die differenzierte 
berufliche Eingliederung tendenziell dazu, dass sie weniger gut bezahlte Stellen 
mit schlechteren Arbeitsbedingungen erhalten(58). 

Migration ist aber nur für einen Teil der Betroffenen ein Risikofaktor, insbesondere 
für  Personen aus Ländern ausserhalb der EU und der EFTA. 

Andere 

Andere Profile sind ebenfalls übervertreten in der Gruppe der 
Sozialhilfebeziehenden. Diese sind aber diffuser und haben nur einzelne 
biographische Merkmale gemein: 

·  Sozial schlecht eingegliederte Personen, Randständige oder Personen, die mit 
der Gesellschaft gebrochen haben 

·  Psychisch kranke Menschen (deren Krankheit von der IV nicht anerkannt wird) 
und/oder Menschen mit Suchtproblemen 

Die Umschreibung dieser Risikogruppen zeigt auf, welche Rolle andere politische 
Massnahmen ausserhalb der Sozialversicherungen spielen können, um den 
Sozialhilfebezug zu verhindern: Erziehungs- und Bildungspolitik (Grundbildung, 
Berufsbildung, Übergang Ausbildung - Arbeitsmarkt), Familien unterstützende 
Massnahmen (Gleichstellung, Vereinbarkeit), Gesundheitspolitik, Politik gegen die 
soziale Ausgrenzung, Integrationspolitik für die Migrationsbevölkerung und andere. 

 

2.4. Determinante Faktoren für den Sozialhilfebezug     

Eine ökonometrische Analyse hat die Wechselwirkung zwischen den 
verschiedenen Merkmalen untersucht, um die dahinter liegenden Faktoren zu 
beschreiben, welche die beobachtete unterschiedliche Wahrscheinlichkeit eines 
Sozialhilfebezugs zu erklären vermögen(39).  

Sie hat zwei bedeutende Faktoren isolieren können, welche die Inanspruchnahme 
von Sozialhilfe erklären. Der erste Faktor ist die Ausgrenzung aus dem 
Arbeitsmarkt. Stellenlose oder arbeitslose Personen haben ein vier- bis zehnmal 
höheres Risiko, von der Sozialhilfe abhängig zu werden. 

Isolation und Zersplitterung der Kernfamilie ist ein zweiter Faktor, der zur 
Sozialhilfe führen kann. Die Zusammensetzung ihres Haushaltes bestimmt in 
hohem Mass das Risiko einer Person, Sozialhilfe beziehen zu müssen. Der 
Einfluss der übrigen individuellen Merkmale wie Geschlecht, Zivilstand, Herkunft 
oder Ausbildungsniveau ist hingegen gering, wenn nicht gar bedeutungslos. 
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Diese Resultate wurden durch eine zusätzliche Analyse bekräftigt, welche im 
Rahmen der kantonalen Statistiken die Arbeitslosenquote und die demografische 
Zusammensetzung der Bevölkerung als ausschlaggebende Determinanten der 
Sozialhilfequote isolieren konnte(88;39). Der Anteil an Einelternhaushalten liefert 
folglich einen verlässlichen Indikator für den Verlauf der Sozialhilfequote. 

Die Tragweite dieser 
Resultate darf nicht 
unterschätzt werden, 
denn sie verdichten die 
unterschiedlichen 
Problematiken  zu den 
zwei zentralen Faktoren  
Erwerbsarbeit und 
Haushaltszusammensetz
ung. Ihnen sind die 
übrigen häufig genannten 
Faktoren unterzuordnen. 
So ist etwa die 
Nationalität nur insofern 
bedeutsam, als sie 
Einfluss hat auf die 
berufliche Qualifikation.  

Figur 9: Faktoren zur Erklärung der 
Sozialhilfeausgaben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: evaluanda 

 

2.5.  Armut und Sozialhilfe 

Studien zur Armut (finanzielle Aspekte) und zum Ausschluss (soziale Aspekte) 
tragen ebenfalls zu einem besseren Verständnis der Ursachen für eine 
Sozialhilfeabhängigkeit bei. Da Sozialhilfebeziehende monetär gesprochen 
zwangsläufig arm sind, gelten viele Resultate analog für beide Gruppen. Die 
möglichen Unterschiede zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen sind jedoch 
auch sehr aufschlussreich. 

2006 wurden 3,3% der aktiven Bevölkerung durch Sozialhilfe unterstützt, und 8,9% 
der Personen im Alter von 18 - 59 Jahren galten gemäss den statistischen 
Kriterien als arm5 (58). Armut ist somit ein weitverbreitetes Phänomen, welches 
auch viele Personen betrifft, die keine Sozialhilfe beziehen. Nur eine von drei 
Personen, die unter der Armutsschwelle leben und Anrecht auf Sozialhilfe hätten, 
nimmt diese auch tatsächlich in Anspruch6.  

���������������������������������������� �������������������
5 Berechnung der Schwelle gemäss den SKOS-Richtlinien 
6 Ein Aspekt der Rechnungsmethode erklärt teilweise diese Abweichung, da die sehr 
unterschiedliche Anwendung der SKOS-Richtlinien je nach Region dazu führen kann, dass 
Personen knapp unter der offiziell errechneten statistischen Armutsgrenze von den 
Sozialhilfeleistungen ausgeschlossen werden(58). Das Ausmass der dadurch entstehenden 
Verzerrung  wurde nicht berechnet. Sie kann aber nicht allein den grossen Unterschied zwischen 
der armen Bevölkerung und des Anteils Sozialhilfebeziehender erklären. 
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Nicht-Inanspruchnahme: Viele Haushalten unter der A rmutsgrenze beziehen 
keine Sozialhilfe (H1) 

Diese Zahlen erhärten eine Schätzung von 1999, wonach ein Drittel der Haushalte 
(66%) mit einem Einkommen unter der Armutsgrenze nicht um Sozialhilfe 
ersuchte(Fluder/Stremlow (1999) in 54). Diese Quote der Nicht-Inanspruchnahme7 ist 
vermutlich in den letzten Jahren stark gesunken, da eine Analyse der Daten von 
1992 noch eine Quote von 86% ermittelte(Leu, Burri, Priester (1997) in 68). Vorsichtige 
Schätzungen gehen heute von einer Quote von ungefähr 50% aus, die je nach 
Urbanisierungsgrad einer Region stark variieren kann. Andere Analysen wiederum 
beziehen sich auf Sozialleistungen im weiteren Sinn und kommen zum Schluss, 
dass etwa 30% der Haushalte diese nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie 
Anrecht darauf hätten.  

Diese Quote und deren Entwicklung waren Gegenstand verschiedener 
Interpretationen. Sie ist eine direkte Folge des Verhaltens der 
Individuen/Haushalte gegenüber der Möglichkeit, Sozialhilfe in Anspruch zu 
nehmen oder eben nicht ("Inanspruchnahmeverhalten“). Dieses Verhalten kann 
durch verschiedene Faktoren beeinflusst sein: 

·  Ebene der gesetzlichen Regelung und Verwaltung: staatliche Regulationen / 
Verfahren / Verhalten der Beratenden 

·  Individuelle Ebene: Kenntnis der Angebote, Stigmatisation, 
Selbsteinschätzung, usw. 

Ein Vergleich zwischen der armen Bevölkerung und den Sozialhilfebeziehenden 
erlaubt Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person oder ein 
Haushalt an der Armutsgrenze Sozialhilfe in Anspruch nimmt. 

In einem ersten Vergleich werden gewisse Ähnlichkeiten sichtbar. So sind gewisse 
Risikogruppen wie z.B. schlecht qualifizierte, beruflich nicht aktive Personen oder 
Personen mit Migrationshintergrund in beiden Bevölkerungsgruppen übervertreten. 

Demgegenüber zeigen sich wichtige Unterschied, wenn man die 
Zusammensetzung der Haushalte mit berücksichtigt. Schematisch ausgedrückt 
trifft die verdeckte Armut (d.h. ohne Sozialhilfebezug) in besonders hohem Mass 
Familien mit Kindern, deren Eltern beruflich (zumindest teilzeitlich) aktiv sind. 
Diese Haushalte fallen in die Kategorie der sogenannten Working poor und 
befinden sich häufig gerade knapp unter der Armutsgrenze (d.h. mit einem kleinen 
poverty gap)(68). Die Sozialhilfebeziehenden hingegen weisen eine höhere Armut 
auf (grösserer poverty gap) und haben ein spezifisches Profil: Stark übervertreten 
in dieser Gruppe sind junge Menschen (18 bis 29 Jahre alt), ohne Arbeit und ohne 
berufliche Qualifikationen, sowie Einelternhaushalte und kinderreiche Familien. Im 
Übrigen liegt die proportionale Übervertretung der Sozialhilfebeziehenden in den 
Städten klar über derjenigen der Armutsbetroffenen. 

Diese Differenzierung in der Analyse von Armut und Verhalten gegenüber der 
Sozialhilfe sind wichtig, um die Inanspruchnahme der Sozialhilfe besser zu 
erklären. Insbesondere zeigen sie, dass die monetären Aspekte allein die 
Entwicklung des Sozialhilfebezugs nicht zu erklären vermögen, da auch andere 
soziale Faktoren eine wichtige Rolle spielen.   

���������������������������������������� �������������������
7 Die Quote der Nichtbezügerinnen und -bezüger der Sozialhilfe entspricht dem 
Bevölkerungsanteil jener Personen, die keine Sozialhilfe beziehen obwohl sie in Anbetracht ihres 
tiefen Einkommens Anspruch darauf hätten.  
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Angesichts der sozialen und finanziellen Folgen dieser von verschiedenen 
Autorinnen und Autoren vermuteten Senkung der entsprechenden Quote wäre es 
lohnenswert, dass Phänomen der Nicht-Inanspruchnahme von Sozialhilfe 
eingehender zu untersuchen und sich vertiefter damit auseinanderzusetzen.  

 

3. DAS ANALYTISCHE MODELL 
 

In der vorangehenden Beschreibung der Sozialhilfe und der Sozialhilfebeziehenden 
haben wir bewusst darauf verzichtet, Interpretationen über die Ursachen des 
Sozialhilfebezugs und des anscheinend unvermeidlichen Anstiegs der Sozialhilfequote zu 
formulieren. Sie hat jedoch zahlreiche Hypothesen generiert, die wir nun anhand eines 
theoretischen Modells vorstellen und einordnen, um sie anschliessend zu diskutieren und 
auf Grund der verfügbaren Datengrundlagen zu überprüfen. 

 

Figur 10: Theoretisches Modell der Problematiken, d ie zur Sozialhilfe führen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: evaluanda  

 

Das vorgeschlagene Modell beruht auf folgenden Überlegungen: 

A) Üntersuchungen zur Sozialhilfe müssen vom Phänomen der Armut ausgehen. 
Sozialhilfebeziehende sind statistisch gesehen arm; der Lebensweg, der zur 
Sozialhilfe führt, ist immer mit einer schwierigen wirtschaftlichen Situation verbunden. 
Doch lassen sich die Probleme der Sozialhilfe nicht nur auf die wirtschaftliche 
Dimension reduzieren, denn auch andere psychologische und biografische Faktoren 
können den Sozialhilfebezug und die Ausstiegsschwierigkeinten aus der Sozialhilfe  
erklären. 

B) Statistisch gesehen sind die Problematiken im Vorfeld der Sozialhilfe  an zwei, die 
materiellen Grundlagen des Lebens bestimmende Dimensionen geknüpft: die 
Erwerbsarbeit und die Zusammensetzung des Haushalts. Der Lohn bestimmt 
weitgehend das Einkommen des Haushaltes, während die 
Haushaltszusammensetzung einen Einfluss sowohl auf die Einkommen als auch auf 
die Ausgaben hat. Die im vorangehenden Kapitel identifizierten Risikogruppen weisen 
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eine Schwäche oder einen Bruch in der einen oder anderen dieser Dimensionen auf 
oder sogar in beiden. Sie sind denn auch  eng miteinander verbunden. Die berufliche 
Laufbahn kann z.B. stark durch die familiäre Situation und die Zusammensetzung des 
Haushaltes beeinflusst werden. 

C) Beide Dimensionen sind durch Faktoren bedingt, die sich dem staatlichen Handeln 
entziehen, namentlich der (konjunkturelle oder strukturelle) wirtschaftliche Kontext 
und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die soziologische und 
demografische Entwicklung (rot eingerahmt). 

D) Es gibt staatliche Handlungsfelder, die diese beiden Dimensionen mehr oder weniger 
stark beeinflussen (grün eingerahmt). Schul- und Berufsbildung sind Grundleistungen 
mit einem grossen Einfluss auf die beruflichen Ressourcen einer Person auf dem 
Arbeitsmarkt. Andere staatliche Massnahmen wirken mehr oder weniger direkt die 
Wirtschaft und den Arbeitsmarkt ein. Und nicht zuletzt zielen gewisse präventive 
Politiken auf die harmonische Entwicklung des gesellschaftlichen Rahmens ab 
(Gesundheits-, Integrations-, Familienpolitik, usw.). 

E) Die materielle soziale Sicherheit wird durch eine Reihe von finanziellen Leistungen 
garantiert. Dieses System entspricht den eben erwähnten zwei Dimensionen insofern, 
als es einerseits aus einem Versicherungssystem besteht, das vor dem Risiko des 
Erwerbsausfalls schützt (Arbeitsdimension), und anderseits bedarfsabhängige 
Leistungen vorsieht, welche die Risiken in gewissen Lebenssituation abdecken 
(Elternschaft, Scheidung, Wohnsituation, usw.). 

F) Die Problemlagen in Zusammenhang mit dem Sozialhilfebezug können demnach 
sowohl mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
zusammenhängen als auch mit staatlichen Eingriffen (systemische Problematik). 

G) Das Modell ist nicht deterministisch, denn die beschriebenen Faktoren sind interaktiv. 
Dies vor allem auch deshalb, weil jeder Faktor schnell verändert werden kann (z.B. 
wirtschaftliche Konjunktur oder Gesetzesänderungen), was sich auf die anderen 
Faktoren auswirkt und insgesamt ein neues Gleichgewicht herbeiführt.  

 

Die Literaturanalyse wie auch der vorliegende Bericht sind nach diesem theoretischen 
Modell geordnet. Die beiden Dimensionen der Erwerbsarbeit und der 
Lebensbedingungen werden in Kapitel 4 und 5 diskutiert. Dabei wird die 
wissenschaftliche und politische Diskussion anhand von Hypothesen reflektiert und 
synthetisiert. Ein kritischer Blick auf die Resultate und die verbleibenden offenen Fragen 
schliesst jedes Kapitel ab. 
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TEIL II:  DIE WICHTIGSTEN HYPOTHESEN:  ÜBERSICHT 

4. ERWERBSARBEIT UND INDIVIDUELLE SOZIALE SICHERHEIT 
 

Es gibt verschiedene Arten von Faktoren, welche die berufliche Integration und somit den 
Zugang zu einem regelmässigen Einkommen sichern beziehungsweise erschweren. 
Schematisch gesehen beziehen sie sich auf zwei unterschiedliche Dimensionen der 
Arbeit: 

a) Arbeitsstelle: das bestehende Angebot auf dem Arbeitsmarkt und die dazu 
gehörenden Merkmale(Branche, geforderte Qualifikationen, Arbeitsbedingungen, 
Entlohnung) 

b) Erwerbsfähigkeit der Personen im erwerbsfähigen Alter: die Fähigkeit, eine 
Erwerbsarbeit zu finden und diese auch auszuüben (berufliche Qualifikationen, 
Gesundheit, zeitliche Verfügbarkeit, usw.) 

 

Figur 11: Faktoren, welche die Arbeit (das Erwerbse inkommen) beeinflussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: evaluanda 

 

4.1. Makro-ökonomisches Umfeld 

In der Literatur findet sich eine Reihe von Hypothesen in Zusammenhang mit der 
wirtschaftlichen Entwicklung und dem Arbeitsmarkt. 

 

Konjunktur und Arbeitslosigkeit: Die konjunkturelle  Entwicklung der 
Wirtschaft hat einen indirekten Einfluss auf die An zahl der 
sozialhilfeabhängigen Personen (H2). 

Grundsätzlich  sinkt die Anzahl von arbeitslosen Personen, wenn sich die 
wirtschaftliche Konjunktur verbessert. Die Konjunktur hat ebenfalls einen Einfluss 
auf die Langzeitarbeitslosigkeit8, wenn auch jeweils mit einer zeitlichen 
Verzögerung(130). So ist infolge der besseren Konjunkturlage ab 1997 zwischen 
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1999 und 2001 die Zahl der Arbeitslosen stark gesunken. Die wirtschaftliche 
Abschwächung nach 2002 führte  jedoch wieder zu einer Erhöhung der 
Arbeitslosigkeit. 

 

Figur 12: Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitslosen quote, Sozialhilfe- und 
Armutsquote 1990–2007 

 

Quelle: BfS, SECO(58) 

 
Die Sozialhilfequote scheint ebenfalls auf die Wirtschaftsentwicklung und die 
Arbeitslosenquote zu reagieren. Dieser Zusammenhang ist jedoch weniger stark: 
Die Erhöhung der Arbeitslosenquote zieht eine Erhöhung der Sozialhilfequote 
nach sich, das Gegenteil trifft aber nicht in demselben Verhältnis zu (s. Figur 11). 
Der Rückgang der Arbeitslosigkeit wirkt nur dämpfend auf den Anstieg der 
Sozialhilfequote. Der Einstieg in die Sozialhilfe und der Ausstieg daraus folgen 
also nicht denselben Regeln - eine wichtige Erkenntnis  zum besseren Verständnis 
des Ausstiegs aus der Sozialhilfe. 

 

Strukturelle Arbeitslosigkeit: Der Anstieg der stru kturellen Arbeitslosigkeit 
erhöht das Armutsrisiko für die gesamte aktive Bevö lkerung 9 (H3) 

Seit den 80er Jahren hat sich die  Arbeitswelt markant verändert. Der 
Globalisierungsprozess und die Flexibilisierung der Wirtschaft haben in der 
Schweiz zu einem Wachstum des Dienstleistungssektors geführt auf Kosten des 
industriellen Sektors. Eine weitere wichtige Konsequenz ist das Ende der 
Vollbeschäftigung, d.h. das Ende der Stellengarantie für alle Personen im 
erwerbsfähigen Alter(46).  

In dieser neuen Wirtschaft seit 1980 gibt es nicht mehr genug Arbeitsplätze für 
alle, was zu einer  „nicht reduzierbaren Sockelarbeitslosigkeit“ geführt hat(60). Die 
berufliche Laufbahn der aktiven Bevölkerung verläuft immer weniger linear und ist 
unterbrochen von Zeiten der Arbeitslosigkeit, Stellenwechseln, Umschulungen 
oder Zusatzausbildungen. Diese Entwicklung ist begleitet von einem starken 
Anstieg der Arbeitslosenzahlen: war die Arbeitslosenquote 1990 noch bei 0,5%, ist 
sie seither kontinuierlich angestiegen bis zum Höchstniveau von 5,2%. Auch gute 
wirtschaftliche Zeiten vermögen die Arbeitslosigkeit nicht mehr vollständig zu 
absorbieren. 

 

Qualifikationsanforderungen: Mit der Entwicklung de s Arbeitsmarktes sinkt 
die Nachfrage nach wenig qualifizierten Arbeitskräf ten, wodurch sich deren 
Armutsrisiko erhöht (H4) 

Das Ende des 20. Jahrhunderts war durch tiefgreifende wirtschaftliche 
Veränderungen geprägt. Die Unternehmen mussten Lösungen finden, um ihre 
Entwicklung oder gar ihr Überleben zu sichern. Sie mussten (und müssen) 
umstrukturieren, ihre Managementprozesse überdenken(160) und zugleich die 

���������������������������������������� �������������������
9 Die aktive Bevölkerung lässt sich als Gesamtheit aller auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren 
Personen im arbeitsfähigen Altern definieren, ungeachtet ihrer gegenwärtigen Arbeitssituation 
(mit und ohne Arbeit). Davon ausgeschlossen sind somit diejenigen Personen, welche keiner 
Arbeit nachgehen möchten. 
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Möglichkeiten der Globalisierung oder der technischen Fortschritte nutzen 
(vereinfacht gesagt). Folgen davon sind Automatisierung und Auslagerung der 
Produktion, Outsourcing von gewissen Abläufen und Druck auf Kosten und 
Qualität(160). Global betrachtet ist der heutige Arbeitsmarkt gekennzeichnet durch 
eine Konzentration der einfachen und repetitiven Produktionstätigkeiten in den 
Entwicklungsländern und der Produktionstätigkeiten mit einem hohen Mehrwert in 
den Industrieländern(160;191). 

Dieses wirtschaftliche Umfeld beeinflusst in hohem Mass die Art der 
Stellenangebote in der Schweiz. Die offenen Stellen erfordern immer höhere 
formelle Qualifikationen, was den Zugang zum Arbeitsmarkt für gewisse Personen 
beschränkt(14). Schweizer Unternehmen, welche beispielsweise gewisse 
Tätigkeiten ins Ausland ausgelagert haben, stellen tendenziell mehr 
hochqualifizierte und weniger schwach  ausgebildete Personen an(190).  

Auf dem heutigen Arbeitsmarkt sinkt die Anzahl der sogenannt „schwach 
qualifizierten“ Arbeitnehmenden (entweder ohne beruflichen Abschluss oder ohne 
weitere Bildung nach Ende  der obligatorischen Schulzeit(14)) tendenziell. So 
gehörten beispielsweise im Jahr 2008 nur noch 12 - 22% der Arbeitskräfte in der 
Bodenseeregion zu dieser Gruppe. Die Entwicklung erfolgt aber in gewissen 
Branchen differenzierter. So sind in den letzten zehn Jahren Arbeitsstellen für 
wenig Qualifizierte vor allem in der Industrie und im Handel verloren gegangen, 
während sie im Dienstleistungssektor angestiegen sind(14).  

In Zusammenhang mit der Wechselwirkung zwischen Ausbildungssystem und 
Arbeitsmarkt ist festzustellen, dass die Phasen der Wirtschaftskrisen für eine 
Entwicklung der Kräfteverhältnisse zu Gunsten der Wirtschaft sorgen. So wird 
heute etwa die Funktion der Bildung als „Statuslieferant“ in Frage gestellt. Das 
erhaltene Diplom öffnet bestenfalls eine Türe zum „Wartsaal“ und nicht mehr direkt 
zu einer Anstellung(155). 

 

Untypische Arbeit: Die Entwicklung der untypischen Arbeitsformen (flexible, 
befristete oder temporäre Arbeit) fördert die Entst ehung eines prekären 
Arbeitsmarktes insbesondere im Tieflohnsegment (H5)  

Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung wirkt sich nicht nur auf das Niveau des 
Stellenangebotes und die nötigen persönlichen Kompetenzen aus, sie 
beeinflussen auch die Arbeitsbedingungen im weiten Sinn und lassen  neue 
Ungleichheiten entstehen. 

Der schweizerische Arbeitsmarkt verlangt zunehmend nach persönlicher 
Flexibilität bezüglich Mobilität, Einsatzdauer, Arbeitszeit oder Lohn(22). Damit sind 
sogenannt untypische Arbeitsverhältnisse entstanden(173), in engem 
Zusammenhang mit dem Wachstum der Zulieferindustrie und der vermehrten 
Inanspruchnahme von Dienstleistungs- und Personalvermittlungsfirmen(160). 

Diese Arbeitsbedingungen haben Auswirkungen sowohl auf die angestellten 
Personen als auch auf die Arbeitgeber und die Gesellschaft(160;22). Mehrere 
Studien haben den Zusammenhang zwischen untypischen Arbeitsbedingungen 
und Armut aufgezeigt. Die Flexibilisierung der Arbeitsstellen führt zu einer 
Segmentierung des Arbeitsmarktes, in welchem es für Arbeitnehmende sehr 
schwierig wird, von einer untypischen zu einer typischen Arbeitsform zu 
wechseln(173). 

Mit der Segmentierung des Arbeitsmarktes ist ein Kontingent von erwerbstätigen 
Personen entstanden, welche trotz einer beruflichen Anstellung einem grossen 
Armutsrisiko ausgesetzt sind. Die mit den Arbeitsbedingungen verbundene 
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Unsicherheit kann die Situation der Personen beeinflussen und zu einer höheren 
Verletzlichkeit führen(68). Die Höhe des Erwerbseinkommens, aber auch die 
Anstellung als solche ist unsicher und kann jederzeit in Frage gestellt werden.  

Arbeit und Alter: Arbeitsmarktfaktoren erschweren d ie berufliche 
Wiedereingliederung der über 50-jährigen 10 (H6) 

Ab dem Alter von 50 Jahren sind erwerbsfähige Personen auf dem Arbeitsmarkt 
benachteiligt (199;200). Die Arbeitslosenquote dieser Alterskategorie liegt zwar nicht 
über dem Gesamtdurchschnitt. Personen zwischen 50 und 64 verlieren jedoch 
öfter die Stelle und haben mehr Schwierigkeiten, eine neue Stelle zu finden. Sie 
sind daher öfter langzeitarbeitslos. Die hohen Sozialabgaben und an das 
Dienstalter gebundene Lohnsysteme(88) verteuern die älteren Arbeitnehmenden, 
vor allem in tief qualifizierten Bereichen. Die Überalterung der aktiven Bevölkerung 
– bedingt durch die Tatsache, dass nun die Kinder des Babybooms auf die fünfzig 
zugehen – verschlechtert zusätzlich die Situation der Arbeitnehmenden zwischen 
50 und 64 Jahren, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung in den letzten zehn 
Jahren von 22,2% (1996) auf 25,2% gewachsen ist. 

Als Folge davon kommen andere Arbeitsformen auf wie die berufliche 
Selbstständigkeit oder die unbezahlte Arbeit im Familienunternehmen. Etwa ein 
Viertel der Personen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren ist beruflich nicht aktiv. 
Im Übrigen wird der Stellenverlust in diesem Alterssegment durch die grosse Zahl 
von (freiwilligen oder unfreiwilligen) Frühpensionierungen absorbiert. Gemäss der 
eidgenössischen Volkszählung lag 1990 der Anteil der Frühpensionierungen bei 
den Männern ein Jahr vor dem Rentenalter noch bei 31,8%, im Jahr 2000 bereits 
bei 48,4%. Bei den Frauen ist dieser Anteil von 28,7% im Jahr 1990 auf 32,6% im 
Jahr 2000 angewachsen(70). Personen, die mit über 50 Jahren  ihre Arbeitsstelle 
verlieren, schreiben sich also weniger systematisch bei der Arbeitslosenkasse ein 
und wählen eine alternative Lösung. Die offizielle Arbeitslosenquote der Personen  
über 50 Jahren unterschätzt somit wahrscheinlich deren Fragilität auf dem 
Arbeitsmarkt. 

 

Arbeit und Nationalität: Die Konkurrenz auf den Arb eitsmarkt trifft 
Migrantinnen und Migranten stärker (H7) 

Die Migration und die demografische Entwicklung haben eine leichte Erhöhung 
des Ausländeranteils bei den Arbeitskräften zur Folge(192). Deren Anteil ist von 
25,6% (2001) auf 27,4% (2009) angestiegen. 

Die Arbeitslosenquote bei ausländischen Personen im arbeitsfähigen Alter 6.2%) 
ist spürbar höher als jener der Schweizerinnen und Schweizer (2,5%)(195). 
Ausländische Arbeitskräfte spüren als erste die Folgen einer Flexibilisierung der 
Arbeitsbedingungen. Sie sind öfter in stark konjunkturabhängigen Branchen 
beschäftigt (195). Diese erhöhte Reaktivität auf die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen hängt auch zusammen mit der besonderen 
Bevölkerungsstruktur der ausländischen aktiven Bevölkerung (Alter und 
Ausbildungsniveau). Sie weist einen höheren Anteil junger Menschen aus, welche 
der Flexibilisierung besonders ausgesetzt sind. Der Zugang zu 
Führungsfunktionen ist für Ausländerinnen und Ausländer schwieriger, da sie 
generell ein tieferes Bildungsniveau aufweisen (siehe dazu auch H13). 

���������������������������������������� �������������������
10 Die Schwierigkeiten bei der beruflichen Wiedereingliederung nach 50 schlagen sich auch auf 
andere Sozialleistungen (AHV, IV, Ergänzungsleistungen) nieder, welche vermehrt von dieser 
Personengruppe beansprucht wird. 
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Dies führt auch zu einer Lohndiskriminierung. Der Medianlohn der Ausländerinnen 
und Ausländer liegt ungefähr 800 Franken unter jenem der Schweizer und 
Schweizerinnen(195). Damit sind Ausländerinnen und Ausländer auch bedeutend 
häufiger working poors.  

 

Fazit und offene Fragen 

Die Ergebnisse zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen dem 
wirtschaftlichen Umfeld und der Sozialhilfequote. Diese langfristige, durch das 
Entstehen einer strukturellen Arbeitslosigkeit geprägte, wirtschaftliche Entwicklung 
tendiert zu einer Erhöhung des Anteils der sozialhilfeabhängigen Personen und 
kann nur teilweise durch die konjunkturelle Wirtschaftsentwicklung ausgeglichen 
werden. Analog zur Sockelarbeitslosigkeit kann hier deshalb von einem „nicht 
reduzierbaren“ Anteil von Sozialhilfebeziehenden gesprochen werden. 

Der Arbeitsmarkt tritt vor allem als ein Faktor in Erscheinung, der gewisse 
Kategorien von Menschen schwächt (Personen mit tiefem Ausbildungsniveau,  mit 
Migrationshintergrund, über 50 Jahre alt oder  junge Erwachsene). Das Ausmass 
des Phänomens ist beträchtlich und trägt zu einer generellen Erhöhung des 
Armutsrisikos dieser Kategorien bei. Der Einfluss auf die Sozialhilfe ist weniger 
prägend, bleibt aber klar spürbar. 

Mehr als die prekären und schlecht bezahlten Arbeitsstellen ist es die 
Segmentierung des Marktes, die zur Prekarisierung gewisser Personengruppen 
beiträgt. Die Mobilität ist in der Tat gering: für eine Person, die in einer schlecht 
bezahlten Stelle arbeitet, ist es schwieriger, Zugang zu einer stabilen und besser 
entlöhnten Stelle zu finden. 

Es bleibt zu prüfen, inwieweit sich die untypischen Arbeitsformen mit den wenig 
qualifizierten und schlecht bezahlten Arbeitsstellen überschneiden. Die Studien 
zeigen zwar übereinstimmende Eigenschaften, es fehlen jedoch Auswertungen 
insbesondere zu der Wechselwirkung zwischen Arbeitsbedingungen und 
Einkommen. So bleibt unklar, ob es sich um unabhängige oder mit dem 
Arbeitsmarkt korrelierende Faktoren handelt. 

 

4.2. Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 

Die Stabilität und der Wert des Arbeitsplatzes in unserer Gesellschaft werden 
durch eine Reihe von staatlichen Steuerungs- und Anreizmechanismen 
unterstützt. Die berufliche Wiedereingliederungspolitik stützt sich hauptsächlich 
auf drei Säulen ab: Eingriff in das Arbeitsangebot, Eingriff in die Arbeitsnachfrage 
und Eingriff in die allgemeinen Marktbedingungen (Informationsfluss, Mobilität der 
Arbeitskräfte, Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage). Die Arbeitsmarktpolitik 
schliesst auch die makroökonomischen Staatseingriffe ein, die auf die 
Stabilisierung der konjunkturellen Schwankungen ausgerichtet sind(70). 

 

Gesetzliche Regelungen und Arbeitslosigkeit: Die Re gulierungsdichte der 
Arbeitsverhältnisse schlägt sich in der Arbeitslose n- und der 
Sozialhilfequote nieder (H8). 

Mit einem internationalen Vergleich kann die Wechselwirkung zwischen der 
gesetzlichen Regelung der Arbeitsverhältnisse und dem Arbeitsmarkt besser 
verstanden werden. In den USA ist der Arbeitsmarkt kaum geregelt, und die 
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schlechte Konjunktur hat nur einen begrenzten Einfluss auf die Arbeitslosigkeit. 
Hingegen ist die  Wirkung auf das reale Lohnniveau um einiges bedeutender. Mit 
anderen Worten ersetzt die Flexibilisierung des Lohns die Flexibilisierung der  
Arbeitsstellen. So kannte Europa in den achtziger Jahren eine nicht reduzierbare 
Arbeitslosigkeit und einen Anstieg der Sozialhilfe, währenddem in den USA die 
Armut der Arbeitnehmenden zunahm(88). 

Aber auch die Lockerung der gesetzlichen Regulierung der Arbeitsverhältnisse in 
der Schweiz in gewissen Tieflohnbranchen, insbesondere durch neue 
Arbeitsmodelle (befristete Arbeitsverträge, Temporärjobs, Arbeit auf Abruf, 
Teilzeitarbeitslosigkeit)(9), hat das Wachstum der strukturellen Arbeitslosigkeit 
nicht verhindern können. 

Die Frage des Einflusses der Regulierungsdichte der Arbeitsverhältnisse auf die 
Arbeitslosenquote ist sehr komplex und übersteigt den Rahmen dieser Studie. Die 
konsultierte Literatur lässt diesbezüglich keine definitiven Rückschlüsse zu. Nach 
Einschätzung von Fachpersonen aus dem konsultierten Panel ist die Sozialhilfe 
von der Regulierungsdichte vermutlich weniger betroffen, da Letztere ja gerade 
auf den Schutz von  Armutsbetroffenen - und damit von Arbeitslosen als auch von 
Personen im tiefsten (schwach regulierten) Lohnsegment - abzielt. 

 

Berufliche Wiedereingliederung: Die berufliche Wied ereingliederungspolitik 
weist Lücken auf, vor allem wegen der mangelnden Ko ordination und 
Kohärenz zwischen  ALV, IV und Sozialhilfe (H9). 

Die berufliche Wiedereingliederung für Stellensuchende wird gemeinsam und/oder 
parallel umgesetzt von verschiedenen Institutionen (Arbeitslosenkasse, 
Invalidenversicherung, Sozialhilfe, Berufsbildung). Eidgenössische und kantonale 
Massnahmen ergänzen sich, um den Stellensuchenden eine Palette von 
Arbeitsmarktmassnahmen anzubieten. 

Einzelne Massnahmen wurden aufgrund einer sektoriellen und regionalen Analyse 
kritisch bewertet (70). Als grösste Schwäche wurde die fehlende Koordination 
zwischen IV, ALV und Sozialhilfe bei der Betreuung von Personen mit komplexen 
Problemlagen bezeichnet(87;206)11. Zudem bestreiten einige Studien die 
Wirksamkeit der sozialen Betreuung durch die dafür zuständigen Stellen. 

Der Effekt dieser strukturellen Schwächen auf die Chancen einer raschen und 
erfolgreichen berufliche Eingliederungschance konnte nur indirekt gemessen 
werden. Die Auswertung von zwei Pilotprojekten in Freiburg und Genf, in denen 
eine Gruppe von Stellensuchenden über eine gewisse Zeitspanne jeweils 
systematischer und intensiver betreut wurde, schloss auf deren höhere 
Wirksamkeit bezüglich Rückkehr auf den ersten Arbeitsmarkt(70;88). Damit wird das 
brachliegende Potential in der heutigen Betreuung sichtbar. Das nationale Projekt 
IIZ-MAMAC (Medizinisch-Arbeitsmarkliche Assessments mit Case Management) 
zur Koordination zwischen IV, ALV und Sozialhilfe bei der Begleitung von 
komplexen Fällen läuft seit 2005 in 16 Pilotkantonen, wurde per Ende 2010 
abgeschlossen, hat aber bis heute seine Wirksamkeit nicht klar belegen können. 
Es scheint jedoch eine Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu 
begünstigen(222). 

���������������������������������������� �������������������
11 Diese Schwäche wurde schon durch neue gesetzliche Bestimmungen zur Förderung des  
Datenaustauschs vermindert. (Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (ATSG) und IIZ – Plus, Erweiterte institutionelle Zusammenarbeit)(75). 
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Fazit und offene Fragen 

Die Arbeitsmarktmassnahmen sind sehr vielfältig in der Schweiz und ihre 
Wirksamkeit bezüglich der beruflichen Integration muss individuell geprüft werden. 
Es ist heute nicht möglich, den Einfluss ihrer in diversen Studien offengelegten 
Schwächen auf die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt bzw. auf den Einstieg 
in die Sozialhilfe zu beurteilen. 

Angesichts der hinreichend bekannten negativen Wirkungen einer langen 
institutionellen Abhängigkeit auf die Arbeitsmarktfähigkeit von 
Sozialhilfebeziehenden muss aber den Arbeitsmarktmassnahmen vor dem 
Einstieg in die Sozialhilfe eine entsprechend grosse Bedeutung beigemessen 
werden. 

Der Erfolg einer auf die individuellen Bedürfnisse (und nicht auf 
versicherungsrechtliche Aspekte) ausgerichteten Betreuung, wie es das Projekt 
IIZ-Plus vorschlägt, sollte evaluiert werden, um die Nebenwirkungen einer 
unadäquaten sozialen Betreuung zu besser verstehen. 

 

4.3.  Schul- und Bildungspolitik 

Grund- und Berufsbildung wirken sich auf die  gesamte berufliche Laufbahn eines 
Menschen aus. Das Bildungssystem gerät demzufolge oft in das Kreuzfeuer der 
Kritik und es wird ihr die Fähigkeit aberkannt, eine flächendeckende Bildung zu 
garantieren, welche allen ein autonomes Leben und den Zugang zum Arbeitsmarkt 
ermöglicht. 

Bildung und Chancengleichheit: Das Bildungssystem g leicht die ungleichen 
Chancen nur teilweise aus (H10) 

Das Schulsystem ist entscheidend für das Gleichgewicht des Arbeitsmarktes, 
muss aber gleichzeitig auch ungleiche Ressourcen ausgleichen. Gemäss den 
vorliegenden Resultaten wird dieses Ziel nur teilweise erreicht. Die Mehrheit der 
jungen Erwachsenen, die von der Sozialhilfe abhängig sind, stammt aus 
bildungsfernen Familien(Drilling in 179).  

Die Pisa-Studien haben anhand von statistischen Daten aufgezeigt, wie stark 
Kinder aus armen oder ausländischen Familien benachteiligt sind(157). Die 
Chancengleichheit in der Schule ist nicht garantiert. Der Einstieg in den 
Arbeitsmarkt mit einem tiefen Qualifikationsniveau ist oft das Resultat eines 
problematischen schulischen Werdegangs(170). Der familiäre Hintergrund und das 
weitere soziale Umfeld haben ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf die 
Ausbildungsmotivation und sind deshalb ein wichtiger Erfolgsfaktor. 

Auch die Ausbildungskosten können demotivierend wirken, wenn die Familie 
ohnehin schon in prekären Verhältnissen lebt. Der Staat steht für die Ausbildung 
der Familien ein, wenn diese die Kosten für den Unterhalt einer Person in 
Ausbildung nicht übernehmen können(180). Hilfsmassnahmen für die Ausbildung in 
Form von Stipendien sind ausschlaggebend, um den Zugang zur Bildung und zur 
Chancengleichheit zu garantieren. Gemäss NFA12 liegt die Verantwortung für die 
Umsetzung der Stipendien-Politik in den Händen der Kantone. Die Analyse der 
kantonalen Systeme zeigt eine grosse Ungleichheit bezüglich der Beitragshöhe 
und der  Unterstützungsmodalitäten(137). Das Stipendienwesen leidet auch unter 

���������������������������������������� �������������������
12 Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. 
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der mangelnden Koordination mit den bedarfsabhängigen Leistungen. Die 
Berechnung der Ausbildungshilfen erfolgt meist unabhängig von der Berechnung 
der Sozialhilfe, was in gewissen Konstellationen einen Schwelleneffekt bewirken 
kann. 

Übergang Ausbildung - Arbeit: Die Selektion beim Üb ergang Schule – 
Berufsbildung - Arbeit führt zu einer Schwächung ge wisser junger 
Erwachsenen (H11). 

Junge Erwachsene stehen beim Übergang von der Ausbildung zum Berufsleben 
neuen Herausforderungen gegenüber. Der Arbeitsmarkt ist seit einigen Jahren 
prekärer geworden. Die berufliche Eingliederung verläuft weniger fliessend als in 
der Zeit des Wirtschaftswachstums vor den 90iger Jahren. Heute sind  junge 
Erwachsene merklich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen(179;200). Die Wirkung ist 
jedoch beschränkt, denn die Eingliederung erfolgt im Allgemeinen zeitlich 
verschoben. So entsteht nicht zwangsläufig Langzeitarbeitslosigkeit bei dieser 
Bevölkerungsgruppe. 

Beim Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt stehen insbesondere 
strukturelle Hindernisse im Vordergrund(133) , wie etwa ein ungenügendes Angebot 
an Lehrstellen und die Diskrepanz zwischen den erworbenen schulischen 
Kompetenzen und den Anforderungen der Berufswelt. 

Der Wert der Schulzeugnisse ist stark gesunken. Infolgedessen sind gute 
Zeugnisse eine Minimalbedingung für den Zugang zu den meisten Arbeitsstellen, 
garantieren diesen aber nicht.  Stellen, die früher von Personen mit einer 
Grundbildung besetzt wurden, werden heute immer mehr jungen Menschen mit 
einer höheren Schulbildung zugesprochen. So werden  Schulabgängerinnen und –
abgänger ohne Berufsbildung bzw. Realschulabgängerinnen- und -abgänger 
zunehmend vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen und haben weniger 
Eingliederungschancen auf dem Arbeitsmarkt als diejenigen, die das  Gymnasium 
oder die Sekundarschule besucht haben(179).  

Nationalität: Die ausländische Herkunft hat einen n egativen Einfluss auf die 
schulischen und beruflichen Chancen (H12) 

Die Familiensituation ist ein Schlüsselfaktor für die schulische Laufbahn. Generell 
haben ausländische Kinder aus bildungsfernen Familien und Kinder aus 
kinderreichen Familien weniger Erfolg in der Schule. Ein Anteil von über 25% von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund kann auch den schulischen 
Erfolg einer gesamten Klasse, vor allem aber jenen der ausländischen Kinder, 
beeinflussen. Zudem scheinen Personen ausländischer Herkunft auf allen Stufen 
ihrer schulischen Laufbahn benachteiligt. So hängt etwa die Wahl, einen Schüler 
oder eine Schülerin zu einem gewissen Bildungsgang zuzulassen, nicht nur von 
den Fähigkeiten, sondern auch von der Herkunft und dem sozialen Status ab. 
Ausländische Kinder profitieren weniger von ausserfamiliären Angeboten im 
Vorschulalter, was ihre Erfolgschancen in der Schule ebenfalls mindert(153). 

In Bezug auf die Berufsbildung ist festzustellen, dass junge ausländische 
Personen das Bildungssystem früher verlassen als ihre Schweizer Kolleginnen 
und Kollegen. Dafür sind sie in Ausbildungen und Brückenangeboten, die zu 
geringeren Qualifikationen führen, übervertreten. Junge Ausländerinnen und 
Ausländer sind beim Zugang zur Berufsbildung benachteiligt und auch eindeutig 
diskriminiert, wenn es um die Zuteilung von Arbeitsstellen geht. Zwischen 15% 
und 20% der jungen Ausländerinnen und Ausländer beenden längerfristig keine 
Berufsausbildung oder besuchen keine Weiterbildungskurse, was sich bei den 
zunehmend höheren Ansprüchen des Arbeitsmarktes negativ auswirkt und die 
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berufliche Integration erschwert. Kinder aus wenig gebildeten Familien mit einem 
tiefen Lohnniveau sind davon besonders stark betroffen(153). 

Integrationspolitik: die Integrationspolitik weist sektorielle Lücken auf, die 
gewisse Migranten oder Migrantinnen schwächen (H13)  

Integrationspolitik hat zum Ziel, die Chancengleichheit zwischen ausländischen 
und inländischen Personen zu garantieren. Die Integration der ausländischen 
Bevölkerung kann als erfolgreich beurteilt werden, betrachtet man die guten 
Resultate der ausländischen Kinder der zweiten Generation, die sich fast nicht von 
jenen der Schweizer Kinder unterscheidet. Trotzdem sind sektorielle 
Schwierigkeiten zu erwähnen, welche denn auch die Benachteiligung der 
ausländischen Bevölkerung erklären(152). Zu den wichtigsten Integrationsbereichen 
gehören  Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt(153). 

Ausländische Kinder sind zahlreicher in Schulen mit tiefen Anforderungen und in 
Sonderklassen vertreten, wobei insbesondere zwei Faktoren eine Rolle spielen: 
die sprachlichen Kompetenzen und der Zugang zu den vor- und ausserschulischen 
Angeboten. Ausländische Kinder sind weniger zahlreich in den Kinderkrippen und 
in den Betreuungsstrukturen anzutreffen(153). Studien zeigen aber auf, dass die 
Schulresultate durch Früherziehung und Frühintegration in Betreuungsstrukturen 
unterstützt werden. 

Die systemrelevante Diskriminierung in der Volksschule findet sich auch in der 
weiteren Bildung wieder, vor allem in der Berufsbildung(153). Die Segmentierung 
der Ausbildungsgänge erschwert den ausländischen Kindern den Zugang zu höher 
bewerteten Ausbildungen. Auch verlassen junge Ausländerinnen und Ausländer 
das Ausbildungssystem tendenziell früher. 

Auf dem Arbeitsmarkt werden ausländischen Personen tendenziell andere Stellen 
angeboten als Schweizern und Schweizerinnen. Vom unterschiedlichen  
Ausbildungsniveau abgesehen, liegen die Gründe dieser Diskriminierung im 
rechtlichen Status, der die berufliche Mobilität und den Zugang zu einer 
selbstständigen Tätigkeit verhindert, sowie in subjektiven Faktoren. 

Nach Auffassung der zuständigen Ämter sind in verschiedenen Bereichen bereits 
wirksame Massnahmen ergriffen worden (Gesetze, Programme, usw.). Diese 
müssen jedoch weiter ergänzt und koordiniert werden. Die Umsetzung bleibt 
wegen den begrenzten Finanzen, den gesetzlichen Hindernissen sowie den 
unterschiedlichen Praktiken der Kantone oder Gemeinden problematisch(153). 

Fazit und offene Fragen 

Junge Erwachsene stehen beim Übergang ins Berufsleben einer doppelten 
Herausforderung gegenüber. Diese hängt  einerseits mit den in der Ausbildung  
entwickelten Ressourcen zusammen und anderseits mit der Selektivität des 
Arbeitsmarktes. Eine sehr summarische Schätzung geht davon aus, dass bei etwa 
der Hälfte der jungen sozialhilfeabhängigen Erwachsenen Schwierigkeiten 
während dieser Übergansphase eine Rolle spielten. Daraus ergeben sich 
Arbeitslosigkeit oder eine Beschäftigung in einer schlecht bezahlten Stelle, die den 
Lebensunterhalt nicht zu sichern vermag. 

Die Zahlen zeigen, dass die Übergansschwierigkeiten ihren Ursprung meistens in 
der Schul- und Berufsbildungskarriere haben. Schulprobleme haben ein 
Kompetenzdefizit zur Folge, was zu einem Ausschlussprozess führen kann. Die 
systembedingten Ungleichheiten sind zweier Arten: einerseits sind sie sozialer Art 
für Kinder aus armen Familien, anderseits hängen sie mit der Herkunft zusammen, 
denn der Migrationshintergrund ist oft ein erschwerender Faktor. 
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Die Selektionskriterien beim Übergang von Schule zu Beruf übernehmen 
weitgehend diejenigen des Schulsystems. Ein schwierig quantifizierbarer indirekter 
Zusammenhang besteht folglich zwischen den Schwierigkeiten auf Schulniveau 
und den beruflichen und sozialen Problemen der jungen Erwachsenen. 

Figur 13: Selektivität und deren Wirkung auf die So zialhilfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: evaluanda 

 

4.4. Sozialversicherungen und Erwerbsersatz 

Die schweizerische Sozialpolitik hat eine Reihe von Sozialversicherungen 
geschaffen, die den Erwerbsverlust bei Unterbruch der Erwerbstätigkeit ersetzen. 
Schematisch gesehen bedrohen vier Risiken die materielle Existenz: Alter/Tod 
(AHV, BVG), Stellenverlust (ALV), Arbeitsunfähigkeit wegen Unfall oder Krankheit 
(UVG, Erwerbsersatzversicherung im Krankheitsfall, KVG, IV) und Erwerbsersatz 
wegen Militär- bzw. Zivildienst oder Mutterschaft (EOG). Diese Risiken sind 
abgedeckt durch die in der Figur 13 jeweils in Klammern aufgeführten 
Versicherungen.  

Figur 14: Ursachen des Abbruchs der beruflichen Tät igkeit und entsprechende 
Erwerbsersatzversicherungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: evaluanda 
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Jede Sozialversicherung wurde in einem bestimmten historischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Umfeld geschaffen, um spezifische Bedürfnisse abzudecken. 
Regelmässige Gesetzesrevisionen(49) in Bezug auf ihre Bezugsbedingungen und 
Finanzierungsmodalitäten waren notwendig, um auf soziologische und 
makroökonomische Veränderungen zu reagieren und das finanzielle Gleichgewicht 
zu sichern. Zunehmend wird nun kritisiert, dass sich dieses System der 
Erwerbsersatzversicherungen unkoordiniert entwickelt hat und heute Lücken und 
eine mangelnde Kohärenz aufweist. 

Es gibt dazu verschiedene Überlegungen, sei dies bei den einzelnen 
Versicherungen als auch in Bezug auf das gesamte Sozialversicherungssystem. 
Die Lücken und fehlende Kohärenz erklären mehr oder weniger direkt den Anstieg 
des Sozialhilfebezugs bzw. die Verlagerung der Sozialkosten auf die Sozialhilfe. In 
der Literatur werden dem Versicherungssystem zwei Arten von Unzulänglichkeiten 
zugeordnet: Lücken in der Deckung von Risiken und Mängel in der Koordination 
der Sozialversicherungen(9). 

 

A. Die Laufbahn von Sozialhilfebeziehenden in den S ozialversicherungen 

In einem ersten Schritt soll zunächst die sogenannte „institutionelle“ Laufbahn der 
Sozialhilfebeziehenden genauer betrachtet werden, und zwar bezogen auf ihre 
mögliche Inanspruchnahme von Sozialversicherungsleistungen vor, während oder 
nach der Sozialhilfe. 

 

Figur 15: Die Übergänge beim Eintritt in die und Au stritt aus der Sozialhilfe 
zwischen 2004 und 2006 
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Quelle und Illustration(54) 

 

Eine Studie zu den Übergängen zwischen IV, ALV und Sozialhilfe hat sämtliche 
Eintritte in die Sozialhilfe und Austritte aus der Sozialhilfe im Zeitraum von 2004 
bis 2006 (3 Jahre)(54) quantifiziert und analysiert13. Mehr als ein Drittel (36,6%) der 

���������������������������������������� �������������������
13 Die durch die verschiedenen Institutionen abgelehnten Anfragen wurden in dieser Studie nicht 
einbezogen. 
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in die Sozialhilfe eintretenden Personen bekam vorher eine 
Arbeitslosenentschädigung, wohingegen zwei Drittel (61,7%) von keiner 
Sozialversicherungsleistung profitierten. Nur ganz wenige sozialhilfeabhängige 
Personen waren IV-Bezüger oder -Bezügerinnen (0,5%) oder erhielten ein IV-
Taggeld (1,1%). 

Fast zwei Drittel der Personen, die während der beobachteten Periode aus der 
Sozialhilfe ausstiegen, wechselten nicht zu einer anderen Sozialversicherung. Das 
restliche Drittel verteilt sich zwischen dem Wechsel zur Arbeitslosenversicherung 
(20,3%) und zu einer Invalidenrente (14,1%). 

Diese Daten stimmen nicht ganz mit den offiziellen Statistiken der Sozialhilfe 
überein(146)�� . Gemäss deren Daten für das Jahr 2008 ist nämlich der Übergang 
zu anderen Sozialversicherungen nur für 17% (und nicht für 34%) der 
Sozialhilfebeziehenden ein Grund für den Ausstieg aus der Sozialhilfe. Dieser 
Unterschied kann damit erklärt werden, dass ein grosser Teil der von den 
Sozialhilfestellen registrierten Personen, welche eine Stelle gefunden hatten und 
aus der Sozialhilfe ausstiegen, relativ rasch wieder arbeitslos wurden. Dies 
verdeutlicht die schwierige Situation dieser Personengruppe bei der Rückkehr in 
den Arbeitsmarkt. Die offizielle Quote von 35,4% an Personen, die auf Grund einer 
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation aus der Sozialhilfe aussteigen, 
überschätzt folglich das Ausmass einer nachhaltigen Rückkehr in den 
Arbeitsmarkt. 10% der Personen steigen übrigens aus der Sozialhilfe aus, weil sie 
eine höhere bedarfsabhängige Leistung beziehen können(146). 

Die Betrachtung der Übergänge zwischen den verschiedenen Sozialleistungen 
erlaubt es, die Bedeutung der einzelnen Übergänge zu gewichten. Die Studie zeigt 
insbesondere auf, wie stark die Sozialhilfe von der Dynamik der 
Versicherungssysteme der IV und der ALV abhängt. Denn 38% der 
Bezugsberechtigten der Sozialhilfe haben vorher ALV oder IV erhalten und 36% 
erhalten nach einem Durchgang bei der Sozialhilfe Leistungen von ALV oder IV15. 

 

B. Stellenverlust 

Der Stellenverlust von einer oder mehreren Personen innerhalb eines Haushaltes 
schwächt das Budget und kann zu einem Bedarf nach öffentlichen 
Sozialhilfeleistungen führen. In Zusammenhang mit der Analyse von  Kohärenz 
und  Wirksamkeit der Sozialversicherungen wurden auch Hypothesen über den 
Einfluss der ALV auf die Sozialhilfe formuliert. 

Aussteuerung: Das Ende des Anspruchs auf Arbeitslos engelder erhöht die 
Wahrscheinlichkeit eines Sozialhilfebezugs (H14) 

Diese Hypothese gründet auf dem Prinzip der Subsidiarität der Sozialhilfe. Diese 
kommt als letztes Auffangnetz der sozialen Sicherheit erst dann zum Zug, wenn 
der Anspruch auf die vorgelagerten Sozialversicherungsleistungen erloschen ist. 

���������������������������������������� �������������������
14 Die Analyse entspricht eher den wirklich beobachteten Übergängen zwischen den 
Sozialversicherungssystemen, denn sie integriert die verschiedenen Datengrundlagen. Die 
offizielle Statistik der Sozialhilfe hingegen beruht nur auf den Daten der Leistungserbringenden 
der Sozialhilfe. 
15 In dieser Auswertung werden die statistisch relevantesten Übergänge zwischen Sozialhilfe und 
Arbeitstätigkeit nicht dargestellt. Das Kapitel 6 (Ausstieg aus der Sozialhilfe) befasst sich näher 
damit.  
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In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben16 zur Anzahl der 
ausgesteuerten Personen, die anschliessend  Sozialhilfe beziehen; sie variieren 
von 9.5% (54), 13%(200)bis zu 29%(215). Alle Schätzungen verweisen jedoch auf 
einen klar überdurchschnittlichen Anteil von Ausgesteuerten bei den 
Sozialhilfebeziehenden (3%) und darauf, dass dieser Anteil seit einigen Jahren 
ansteigt (s. Fig. 15)(215). Die Zeitdauer zwischen der Aussteuerung und der 
Anmeldung bei der Sozialhilfe kann sehr unterschiedlich sein, mit 3% meldet sich 
jedoch nur ein kleiner Teil sofort an(54).  

 

Figur 16: Finanzielle Ressourcen der aus der ALV au sgesteuerten Personen ohne 
Stelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle und Illustration(215) 

 

Die Schätzungen diverser Studien stimmen darin überein, dass ungefähr 50% der 
Personen sich in einem Zeitrahmen von 12 bis 24 Monaten beruflich wieder 
eingliedern(215). 

Die Wahrscheinlichkeit, nach der Aussteuerung auf die Sozialhilfe zurück zu 
greifen, kann aber nicht nur mit diesen Zahlen erfasst werden. Einerseits sind die 
Chancen einer nachhaltigen beruflichen Wiedereingliederung geringer für über 50-
Jährige, die in einem instabilen Arbeitsmarkt beschäftigt waren. Dieses Profil ist 
auf dem Arbeitsmarkt stark geschwächt und  sowohl bei den Ausgesteuerten als 
auch bei den IV- und Sozialhilfebeziehenden übervertreten. Anderseits befinden 
sich die ehemalig Ausgesteuerten in prekären Arbeitsstellen wieder: 
Berufswechsel (55%), keine fixe Stelle (50%), kleineres Einkommen (50%), 
Unterbeschäftigung (40%), eine Beschäftigung, die nicht den beruflichen 
Qualifikationen entspricht (40%), berufliche Rückstufung (20%) oder 
Beschäftigung zu einem klar tieferen Lohn als die Arbeitslosenentschädigung 
(25%)(215;200). Die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt nach einer Aussteuerung bleibt 
also prekär. 

Auch wenn der Arbeitsverlust das hauptsächliche Risiko darstellt, 
sozialhilfeabhängig zu werden, sind auch andere Faktoren in Zusammenhang mit 
der individuellen Situation oder dem Haushalt relevant. Diese Faktoren können 
einen Einfluss auf die Höhe des Risikos haben. Man stellt vor allem fest, dass 

���������������������������������������� �������������������
16 Die Unterschiede können teilweise durch die gewählte Berechnungsmethode erklärt werden, 
doch bleiben offene Fragen, die zu klären bleiben. 
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ausgesteuerte Personen in erster Linie ein berufliches Defizit aufweisen, während 
von der Sozialhilfe abhängige Personen sowohl berufliche als auch persönliche 
Defizite kumulieren (Brosi et al in 54;164). 

Vorschüsse auf Leistungen der ALV: Die Sozialhilfe ist ein temporärer 
Erwerbsersatz vor Erhalt der Arbeitslosenentschädig ung (H15) 

Die Annahme, dass die Sozialhilfe vor allem zu Beginn des Eintritts in die 
Arbeitslosenversicherung Einnahmeverluste kompensieren muss (bedingt durch 
lange Abklärungen, Sanktionsmassnahmen), kann mit den Übergänge von der 
Sozialhilfe zur Arbeitslosenversicherung oder den gleichzeitigen Bezug beider 
Leistungen belegt werden. Insgesamt beziehen 20% der Personen, die aus der 
Sozialhilfe aussteigen, innerhalb einer Frist von zwei Jahren Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung. Nur 60% dieser Übergänge von der Sozialhilfe zur 
Arbeitslosigkeit geschehen jedoch unmittelbar und können als Vorschüsse auf die 
ALV bezeichnet werden (gemäss Subsidiaritätsprinzip). So haben ungefähr ein 
Drittel der Personen wahrscheinlich eine beruflich aktive Zwischenperiode 
gekannt, bevor sie sich bei der Arbeitslosenkasse einschrieben. 

Zusatzeinkommen zur ALV: Die Sozialhilfe kann ein Z usatzeinkommen zu 
den Arbeitslosengeldern sein, falls letzere den Bed arf nicht hinreichend 
abdecken (H16) 

Ein bedeutender Anteil der bei der Sozialhilfe angemeldeten Personen erhält 
gleichzeitig Leistungen einer Sozialversicherung. Fast ein Viertel (23,2%) ist 
gleichzeitig bei der Arbeitslosenversicherung eingeschrieben und eine von zehn 
Personen (9,6%) bezieht eine IV Rente(54 bestätigt durch Zahlen 2004/05 von ZH). 

Personen aus dem Tieflohnbereich oder die vor der Arbeitslosigkeit nur teilzeitlich 
beschäftigt waren, können im Falle einer Arbeitslosigkeit schnell unter das 
Existenzminimum fallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie gleichzeitig von der 
Sozialhilfe abhängig werden, ist folglich relativ gross. Betroffen davon ist eine 
erhebliche Anzahl geschiedener, junger oder ausländischer Personen(54). 

Verlagerung von der ALv auf die Sozialhilfe: Mit de n Revisionen des 
Arbeitslosengesetzes werden die Kosten auf das Sozi alhilfesystem verlagert 
(H17) 

Die Wechselwirkung zwischen den Sozialversicherungen und der Sozialhilfe 
folgen nicht genauen Regeln oder unveränderlichen Gesetzen. Ein internationaler 
Vergleich der institutionellen Laufbahn von invaliden Personen zeigt auf, dass die 
Beanspruchung von Sozialleistungen starken Fluktuationen ausgesetzt und 
wesentlich von der geltenden Gesetzgebung abhängig ist. In der Schweiz 
konzentriert sich die Diskussion über die Verlagerung der Arbeitslosenausgaben 
auf die Sozialhilfe grösstenteils auf die Auswirkungen der Gesetzesrevisionen. 

So war die im Jahr 2011 in Kraft getretene 4. Revision der ALV schon Gegenstand 
verschiedener Studien. Generell kommen diese zum Schluss, dass auf Ebene der 
Gesamtrechnung die Sparmassnahmen der Arbeitslosenversicherung mindestens 
teilweise auf die Sozialhilfeausgaben überwälzt werden. Das Ausmass dieser 
finanziellen Verlagerung wird unterschiedlich eingeschätzt; die Spannbreite der 
Schätzungen geht von 21% bis 34%(162;221). Dies hängt vor allem damit zusammen, 
dass die Annahmen bezüglich Anzahl und zeitlicher Abfolge des Übertritts der 
ausgesteuerten Versicherten zur Sozialhilfe sowie bezüglich des Eintritts junger 
Menschen in die Sozialhilfe nach dem Ende der Ausbildung stark auseinander 
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klaffen. Damit wird auch der mangelnde Konsens betreffend der Dynamik dieser 
Systeme noch einmal verdeutlicht. 

Durch die systemischen Wechselwirkungen zwischen Arbeitslosigkeit und 
Sozialhilfe haben sämtliche Änderungen der Arbeitslosenleistungen zwingend 
einen Einfluss auf die Sozialhilfe. Das Ausmass der Wirkung bleibt jedoch 
weitgehend spekulativ; es muss nachträglich und für jede Gesetzesreform einzeln 
gemessen werden. 

Im Übrigen ist nur wenig bekannt über die Wirkung der in den 
Arbeitsmarktmassnahmen der ALV eingebauten Anreize, wieder eine Stelle auf 
dem Arbeitsmarkt zu finden. Ebenfalls unbekannt ist die Wirkung der mit der 4. 
Revision der ALV vorgesehenen früheren Aussteuerung. Eine Studie zu den 
Strategien der ausgesteuerten Arbeitslosen müsste diesbezüglich Klarheit 
schaffen. 

Wie in der Panelkonsultation vermerkt, müssen in Zusammenhang mit dem 
Ausschluss aus der Arbeitslosenversicherung auch die selbständig Erwerbstätigen 
erwähnt werden, die ihre Ersparnisse aus der beruflichen Vorsorge aufgebraucht 
haben und ihre Arbeit einstellen müssen. Die konsultierte Literatur befasst sich 
jedoch nicht mit dieser Thematik. 

 

C. Arbeitsunfähigkeit aus Krankheitsgründen 

Arbeitsunfähigkeit aus Krankheitsgründen gibt einen Anspruch auf verschiedene 
Erwerbsersatzleistungen. Die Unfallversicherung (UV) deckt die wirtschaftlichen 
Folgen eines beruflichen Unfalls oder Krankheit sowie der nicht beruflichen Unfälle 
ab. Da diese Versicherung obligatorisch ist, sind die Berufstätigen relativ gut 
abgedeckt(54). 

Im Fall einer nicht beruflichen Krankheit erlischt die Verpflichtung des Arbeitgebers 
zur Lohnfortzahlung nach einer gewissen Anzahl Tage (unterschiedlich). Die 
fakultative Taggeldversicherung bei Krankheit bezahlt gegebenenfalls einen 
Erwerbsersatz bis zu 720 Tagen. 

 

Figur 17: Institutionelle Laufbahnbei andauernder K rankheit oder Unfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: evaluanda 
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In diesem Modell werden verschiedene Problemkreise identifiziert, welche mit dem 
Versicherungssystem zusammenhängen und den mehr oder weniger langen 
Sozialhilfebezug erklären könnten. 

Deckung durch die Erwerbsersatzversicherung: Das Fe hlen einer 
Erwerbsersatzversicherung bei Krankheit erhöht das Risiko eines 
Sozialhilfebezugs (H18) 

Im Versicherungssystem des Erwerbsersatzes bei Krankheit kann eine Lücke von 
fast zwei Jahren auftreten, da die Krankentaggeldversicherung nicht obligatorisch 
ist. Grundsätzlich lässt sich das Risiko eines Erwerbsverlustes über zwei 
unterschiedliche gesetzliche Regelungen abdecken: entweder durch eine 
Krankenkasse gemäss KVG oder über einen privatrechtlichen 
Versicherungsvertrag gemäss Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
(VVG). Die finanziellen Konsequenzen einer temporären Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit werden somit, im Gegensatz zu anderen Risiken eines Erwerbsverlusts, 
durch keine obligatorische Sozialversicherung abgedeckt (224). 

Es liegen keine fundierten Zahlen vor zum Umfang dieser Versicherungslücke bei 
der erwerbstätigen Bevölkerung. Aufgrund einer Einschätzung in den 
Westschweizer Kantonen(223) haben 10% - 20% der Angestellten im Fall einer 
Krankheit keine Erwerbsersatzversicherung. Diese Versicherungslücke ist bei den 
selbständig Erwerbenden besonders stark ausgeprägt; diese sind denn im 
Krankheitsfall auch einem besonderen Armutsrisiko ausgesetzt. 

Nebst dem Fehlen eines Versicherungsschutzes kann aber auch dessen 
Ausgestaltung zu ungenügenden Versicherungsleistungen im Krankheitsfall 
führen, wenn der Erwerbsausfall nur zu einem kleinen oder sogar 
vernachlässigbaren Teil gedeckt wird(223). In diesem Sinn handelt es sich oftmals 
nicht um eine richtiggehende Erwerbsersatzversicherung. 

Vorschüsse auf Leistungen der IV: Die Sozialhilfe a ls vorübergehender 
Erwerbsersatz während der Abklärungsphase der Inval idenversicherung 
(H19) 

In der Regel folgt der Übergang von der Sozialhilfe zur Invalidenversicherung 
aufgrund eines positiven Rentenentscheids der IV. Dies ist der Fall für 14% der 
Personen, welche die Sozialhilfe verlassen(54). In Anbetracht der Tatsache, dass 
die Abklärung mehrere Jahre dauern kann und dass nicht alle IV-Anträge 
angenommen werden, dürfte die Anzahl der sozialhilfebeziehenden Personen mit 
einem hängigen IV-Antrag höher sein. 

Wenn man weiter davon ausgeht, dass 21% der IV-Rentner und -rentnerinnen 
vorher bei der Sozialhilfe eingeschrieben waren(54), so wird ersichtlich, welch 
wichtige Rolle die Sozialhilfe spielt bei der vorübergehenden Sicherung des 
Existenzminimums von Personen, welche nach einem Antrag auf einen Entscheid 
der IV warten.  

Mangels quantitativer Daten können nur Vermutungen angestellt werden zu den 
Gründen für einen Sozialhilfebezug vor dem Eintritt in die IV. Eine plausible 
Erklärung könnte in der ungenügenden Deckung durch die freiwillige 
Krankentaggeldversicherung liegen(54). Dies wurde jedoch nicht überprüft. 

Unmittelbar vor der Arbeitsunfähigkeit nicht berufstätige Personen sind ebenfalls 
von der Taggeldversicherung der IV ausgeschlossen, und könnten somit auch 
einen Teil der sozialhilfebeziehenden Personen ausmachen.  
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In der Vergangenheit wurde die IV-Rente rückwirkend bis zu maximal 12 Monaten 
vor der Antragsstellung bezahlt. Die Sozialhilfe konnte (zumindest teilweise) die 
Rückzahlung ihrer finanziellen Leistungen verlangen; ihr Beitrag beschränkte sich 
somit hauptsächlich auf den Vorschuss von IV-Renten. Mit der im Jahr 2008 in 
Kraft getretenen 5. IV-Revision entsteht der Anspruch auf eine Rente frühestens 
sechs Monate nach der Eingabe des Antrags bei der Versicherung und nach 
Einhaltung einer Karenzfrist von einem Jahr. Gleichzeitig wurde aber die 
Abklärungsphase stark verkürzt, sodass die IV-Stellen binnen Jahresfrist über die 
Eingliederungsmassnahmen entscheiden müssen. Eine Evaluation der 
Auswirkungen dieser Revisionen auf die finanzielle Belastung der Sozialhilfe wäre 
nötig, ist aber gemäss der begutachteten Literatur nicht erfolgt. 

Ergänzendes Einkommen zur IV: Die Sozialhilfe entsp richt einem 
ergänzenden Erwerb im Fall von unzureichenden Leist ungen durch die IV 
(H20) 

Eine grosse Anzahl von bei der Sozialhilfe angemeldeten Personen bezieht 
gleichzeitig eine IV-Rente. Fast eine von zehn sozialhilfeabhängigen Personen 
(9,6%) bezieht eine IV Rente(54). 

Der gleichzeitige Bezug von Sozialhilfe und IV kann mit den vorgeschriebenen 
Fristen für die Erhaltung von Ergänzungsleistungen der IV (die aufgrund der 
Subsidiarität teilweise die Sozialhilfe kompensieren) zusammenhängen oder 
damit, dass die Person nur Anspruch auf eine Teilrente hat. Das Ausmass des 
Phänomens konnte aber in der konsultierten Literatur nicht wirklich erklärt 
werden(54). 

Verlagerung der IV auf die Sozialhilfe: Die Ablehnu ng einer Rente kann zum 
Ausschluss aus dem Versicherungssystem und zum Sozi alhilfebezug führen 
(H21)  

Die Analyse der Übergänge zwischen Versicherungssystem und Sozialhilfe(54) trägt 
der individuellen Laufbahn der betroffenen Personen nur ungenügend Rechnung, 
weil die abgelehnten Anträge nicht berücksichtigt werden. Diese spielen jedoch bei 
der Invalidenversicherung eine besonders wichtige Rolle, da deren 
Zulassungsbedingungen interpretationsbedürftig sind und sich auch geändert 
haben17. So ist seit mehreren Jahren die Anzahl der abgewiesenen IV-Anträge in 
allen Kantonen markant angestiegen, von 23% (2002) auf 38% (2006)(214). Diese 
Entwicklung wird mit den neuen Gewährungskriterien in Verbindung gebracht, die 
seit 2004 in Kraft sind. 

Wenn die IV die Invalidität einer Person nicht anerkennt, kann diese sehr schnell 
aus dem Versicherungssystem herausfallen und, mangels privater 
Einnahmequellen, von der Sozialhilfe abhängig werden. Wir wissen, dass 21% der 
Personen, denen eine IV-Rente verweigert wird, Sozialhilfe beziehen (im Vergleich 
dazu beziehen 17% der Personen, die keine IV-Rente erhalten, eine Leistung der 
ALV). Dies entspricht in der Schweiz etwa 10‘000 Personen pro Jahr, bzw. 4,5% 
der Sozialhilfebeziehenden. Die Verlagerungswirkung ist also beträchtlich. 
Umgekehrt ist gemäss diesen Schätzungen die Wirkung eines allfälligen 

���������������������������������������� �������������������
17 Die Zahl der IV Renten ist in den letzten zwanzig Jahren stark angestiegen, bis auf einen Anteil 
von 5,4% im Jahr 2007. In vielen europäischen Ländern beobachtet man dieselbe Entwicklung; in 
der Schweiz ist jedoch der Anstiegder Renten infolge einer psychischen Krankheit besonders 
ausgeprägt(25). 
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Praxiswechsels bei der Leistungszusprache der IV auf die Sozialhilfe relativ 
gering(54). 

Komplexe Krankheitsverläufe: Die heutige Regelung d er IV schliesst 
Personen mit komplexen, heute zunehmend häufigen Kr ankheitsbildern aus 
(H22) 

Seit einigen Jahren wird eine öffentliche Diskussion darüber geführt, ob Personen 
mit kaum oder nicht objektivierbaren Krankheitsbildern (sogenannter 
Gebrechenscode 646 „Psychogene und milieureaktive Störungen“) weiterhin 
Anspruch auf IV-Leistungen haben sollten. Die Anzahl der bei der IV unter diesem 
Code angemeldeten Personen hat zwischen 1986 und 2006(25) um das Neunfache 
zugenommen.  

Mittels einer Untersuchung der IV-Dossiers wurde diese Kategorie von IV-
Rentenbeziehenden genauer beschrieben. Deren Lebensläufe sind meist von 
erheblichen biographischen und psychosozialen Schwierigkeiten geprägt und von 
verschiedenen Krankheiten, welche aber einzeln jeweils klar diagnostiziert werden 
können. Dies relativiert die weit verbreitete Annahme, dass Personen, die 
aufgrund des Gebrechenscodes 646 eine Rente beziehen, generell keine 
objektivierbaren Krankheiten haben. 

Die Studie zeigt auf, dass auch bei komplexen Krankheitsgeschichte die Abklärung 
der IV fast ausschliesslich von der Art der Krankheit abhängt und nicht durch 
äussere Faktoren wie biografische, soziokulturelle oder strukturelle 
Eigenschaften(25;193) beeinflusst wird, ebenso wenig wie das Jahr der Abklärung 
oder der Kanton, in dem sie durchgeführt wird. Das Abklärungsverfahren (Dauer, 
Anzahl medizinischer Expertisen, usw.) variiert jedoch stark je nach Komplexität 
des Dossiers und Krankheitsart. 

In der Literatur fehlt eine Analyse der Rentenzuspruchsquote nach Krankheitsart. 
So kann die Annahme, dass auf den Gebrechenscode 646 abgestützte 
Rentenanträge vermehrt abgelehnt werden, nicht bestätigt werden. 

In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass sowohl bei der IV 
wie bei der Sozialhilfe die Anfragen von Personen mit einer schwierigen 
psychosozialen und biografischen Vorgeschichte viel stärker zugenommen 
haben(164) als die Anzahl Übergänge von der IV zur Sozialhilfe. So sieht sich 
heute das gesamte System der sozialen Sicherheit aufgrund der gesellschaftlichen 
Entwicklung neuen Herausforderungen gegenüber (Migration, Scheidung, soziale 
Vereinsamung, Verstädterung, usw.). 

 

D. Fazit 

Gesamthaft betrachtet belegen die Zahlen zum System der sozialen Sicherheit die 
bedeutende Rolle der Sozialhilfe. In ihrer subsidiären Funktion fängt sie einen 
grossen Anteil des Erwerbsverlusts auf, der durch die Ausschöpfung oder den 
Nichtanspruch von Sozialversicherungsleistungen entsteht. (54). 

Die Analyse der Übergänge liefert wertvolle Informationen zur Dynamik zwischen 
den verschiedenen Leistungen der sozialen Sicherheit. Insbesondere zeigt sie auf, 
dass die Sozialhilfe in den Abklärungsphasen der Arbeitslosen- oder 
Invalidenversicherung als temporäres Auffangnetz dient. Im Fall einer 
Teilinvalidität, bei welcher die Ergänzungsleistungen nicht alle Bedürfnisse 
abdecken, ergänzt die Sozialhilfe die vorgelagerten Leistungen bis zur Deckung 
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des Existenzminimums. Das Ausmass der Sozialhilfeabhängigkeit hängt in diesen 
Fällen direkt von den Gewährungskriterien der Sozialversicherungen ab. 

Finanzielle Schwierigkeiten infolge der Aussteuerung ALV können zu einem 
Antrag um Sozialhilfe führen. Dieser erfolgt jedoch nicht automatisch und hängt 
stark von anderen Faktoren ab, die mit dem Profil der einzelnen Person und ihres 
Haushalts zusammenhängen. Das Risiko, auf die Sozialhilfe zurück greifen zu 
müssen, erhöht sich, wenn soziale und personelle Defizite kumuliert werden. 

Bei den Wechselwirkungen mit der IV sind zwei parallele Phänomene zu 
beobachten: die Anzahl der IV-Anträge insbesondere aus psychischen Gründen ist 
stark angestiegen, und die IV muss diese medizinisch angemessen abklären 
lassen. Unabhängig von praktischen Änderungen nehmen jedoch die negativen 
Rentenentscheide zu. Die letzten Gesetzesrevisionen haben das Problem noch 
verschärft und zu einem Anstieg der Sozialhilfeanträge geführt. 

Noch verfügen wir über wenig fundierte Erklärungsansätze zur Ursache des 
Anstiegs der Anzahl Rentenanträge in den letzen zwanzig Jahren. Medizinische 
Gründe alleine können das Ausmass dieser Entwicklung kaum erklären, und ein 
besseres Verständnis der Handlungsstrategien der einzelnen Person in Bezug auf 
die verschiedenen Optionen der sozialen Sicherheit wäre sicher aufschlussreich. 

 

5. LEBENSBEDINGUNGEN UND ARMUT 
 

Die Zusammensetzung des Haushaltes steht im Zentrum des zweiten armutsrelevanten 
Faktors der Lebensbedingungen und der gesellschaftlichen Organisation. Der Haushalt 
bildet eine eigenständige ökonomische Einheit, deren finanzielles Gleichgewicht durch 
die Löhne und die Lebensbedingungen der einzelnen Mitglieder beeinflusst wird bzw. 
durch eine Senkung des Einkommens oder eine Erhöhung der Ausgaben (Arbeitsstelle, 
Lebenskosten, Sozialleistungen, Steuern) ins Wanken gebracht werden kann. 

Nicht nur das für die Integration in den Arbeitsmarkt wichtige berufliche Kapital der 
Haushaltsmitglieder ist ausschlaggebend, sondern auch deren soziales Kapital wie z.B. 
das Zusammenleben der Ehegatten, die Erziehung und Betreuung der Kinder, die soziale 
Integration, usw. In dieser Hinsichtleisten die sogenannten „präventiven“ Sozialpolitiken 
einen Beitrag zur Unterstützung der Haushalte und beeinflussen damit stark das Leben 
der betroffenen Individuen. 

 

Figur 18: Einflussfaktoren auf die Ressourcen der H aushalte 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: evaluanda 
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5.1. Gesellschaftliche Entwicklung und neue soziale  Risiken 

Die Analyse der Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 
deren Einfluss auf die Sozialhilfe führt zu mehreren Hypothesen. 

 

Unterhaltsverpflichtungen: Die direkten und indirek ten Kosten für Kinder 
senken das vorhandene Einkommen der betroffenen Hau shalte stark (H23)  

Die Anzahl der Kinder und die Art des Haushaltes sind für das wirtschaftliche 
Gleichgewicht der Haushalte wichtige Faktoren. Sie haben einen grossen Einfluss 
auf die Einnahmen und Ausgaben der Haushalte: Einkommen aus einer 
beruflichen Tätigkeit, direkte und indirekte Kosten, Kosten für die Kinderbetreuung 
und das verfügbare Einkommen(68). 

Grundsätzlich müssen Familien mit Kindern mit dem gleichen Einkommen leben 
wie kinderlose Haushalte. Auf das Bruttoeinkommen bezogen, verdienen Paare 
mit Kindern etwa gleich viel wie Paare ohne Nachwuchs, und Einelternfamilien 
verfügen nicht über sehr viel mehr Geld als Einpersonenhaushalte(108).  

Die Unterhaltsverpflichtungen erhöhen die laufenden Ausgaben erheblich und 
können daher zu einem Armutsfaktor für Familien werden. Nebst den direkten 
Ausgaben für die Kinder entstehen auch indirekte Kosten, insbesondere die 
Senkung des beruflichen Einkommens speziell bei Frauen. 

 

Figur 19: Durchschnittliche direkte und indirekte K osten pro Kind und pro Monat nach 
Haushalttyp 

 Direkte Kosten 
pro Kind 

Auswirkung auf das 
Einkommen (Frau)  

Auswirkung auf das 
Einkommen (Mann)  

Einzelperson, 1 Kind 1092 -317 103 

Einzelperson, 2 Kinder  -374  

Paar, 1 Kind 819 -1005 57 

Paar, 2 Kinder 655 -813 115 

Paar, 3 Kinder 528 -682 131 

Quelle: BFS(108), Illustration: evaluanda  

 

Die Tabelle zeigt auch, dass die Situation der Einelternfamilien sich von jener der 
Paarhaushalte unterscheidet. Die direkten Kosten der Kinder sind in 
Einelternfamilien höher als bei Paarhaushalten. Umgekehrt verhält es sich bei den 
indirekten Kosten. Die ausserfamiliären Betreuungskosten bilden einen wichtigen 
Teil der Familienbudgets. 

Ausser den Unterhaltskosten können die übrigen sogenannten fixen Budgetposten 
das vorhandene freie Einkommen der Haushalte mit kleinen Einkommen ebenfalls 
stark belasten(Versicherungsbeiträge, Miete, Steuern). Die dafür aufzuwendenden 
Beträge sind daher äusserst wichtig in Bezug auf die Erfassung von möglichen 
Armutsfaktoren. Wie eine Simulation bei drei „Modellhaushalten“ in prekären 
Verhältnissen zeigt, variiert die jeweilige Höhe dieser Budgetposten je nach Art 
des Haushaltes und Wohnregion(216). Es ist daher nicht möglich, das finanzielle 
Gewicht der einzelnen Budgetposten einheitlich zu ermitteln. 
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Die folgenden Darstellungen zeigen das grosse Gewicht der Miete und den 
allfälligen Tarife für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung im gesamten Budget. Bei 
einkommensschwachen Haushalten kann die Miete zwischen 20% und 40% des 
Budgets ausmachen, und die Kosten für die Kinderbetreuung absorbiert in 
gewissen Kantonen bis zu 30% des Bruttoeinkommens eines Einelternhaushalts. 

 

Figur 20: Budgetposten der Haushalte mit tiefem Ein kommen (in % des Brutto-
einkommens), kantonaler Vergleich 
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Traditionelle Zweielternfamilie mit zwei Kindern 
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Mann, geschieden mit Unterhaltsverpflichtung 
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Quelle: (216), Darstellung: evaluanda 

 

Generell sind Haushalte ohne Kinder weniger von Armut betroffen als Familien mit 
Kindern. Paare ohne Kinder sind am wenigsten armutsgefährdet, 
Einelternhaushalte und Paare mit drei oder mehr Kindern dagegen stärker, 
insbesondere aufgrund ihres reduzierten Beschäftigungsgrads. 2006 waren 17,9% 
der kinderreichen Familien und 11,1% der Einelternhaushalte Bestandteil der 
Kategorie „working poor“ zuzurechnen. Ein Viertel der Einelternhaushalte (27%) 
und fast gleich viele Paare mit drei Kindern oder mehr (24%) lebten im Jahr 2006 
unter der Armutsgrenze(108). 
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Generationen übergreifende Dynamik: Kinder sind sta rk von Armut betroffen 
und man stellt eine Tendenz zur Reproduktion der Ar mut fest (H24) 

Kinder verursachen nicht nur hohe Kosten gerade für Familien im Tieflohnbereich, 
sie sind auch deren ersten Opfer, weil die Armut in dieser Bevölkerungsgruppe 
tendenziell über Generationen hinweg andauern kann. Der Fokus dieser Studie 
erlaubt es nicht, den dynamischen Aspekt der Armut im Detail zu untersuchen. Es 
ist jedoch wichtig, auf gewisse Aspekte der intergenerationellen Übertragung des 
Risikos von Armut und Sozialhilfeabhängigkeit hinzuweisen. Wie schon erwähnt, 
ist die Sozialhilfequote bei Kindern zwischen 0 und 17 Jahren mit mehr als 4% 
besonders hoch. 

Figur 21: Anteil an Sozialhilfe, nach Alter und Nat ionalität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es kann heute von einer eigentlichen “Kinderarmut“ gesprochen werden(132). 
Kinder- und Jugendarmut darf jedoch nicht nur auf den wirtschaftlichen Aspekt 
reduziert werden. Nebst der bereits erwähnten Bedeutung der Bildung haben 
wissenschaftliche Studien einen Zusammenhang zwischen Armut und ungünstigen 
Bedingungen in Bezug auf Gesundheit, sozialer Integration und materieller 
Situation bei Kindern festgestellt (132;12). Zudem kann Armut in Kindheit und Jugend 
Auswirkungen auf die Gesundheit und die Entwicklung der kognitiven und sozialen 
Kompetenzen haben, und zwar sogar zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die 
Armutsphase bereits überwunden ist. 

Diese mit der Kindheitsarmut einhergehenden Benachteiligungen können den 
weiteren Lebensverlauf stören und das Armutsrisiko im Erwachsenenalter 
beträchtlich erhöhen. Der Begriff der Reproduktion der Ungleichheiten und der 
Armut wird durch statistische Daten untermauert: ein Drittel der jungen 
Erwachsenen, die Sozialhilfe beziehen, stammen aus Familien, die schon auf 
Sozialhilfe angewiesen waren(100). 

Trennung: Durch die Trennung von Paaren mit Kindern  entstehen Haushalte 
mit einem chronischen Armutsrisiko (H25) 

Seit mehreren Jahrzehnten ist eine sehr markante Entwicklung bei der 
Zusammensetzung der Haushalte zu beobachten. 2007 setzten sich gut ein Viertel 
der Haushalte (27%) aus Eltern mit Kindern zusammen, zwei Drittel (67%) waren 
Haushalte ohne Kinder und 5,4% waren Einelternhaushalte (108). Wie Figur 21 
zeigt, ist der Anteil von Haushalten ohne Kinder am meisten gewachsen, während 
derjenige der Einelternhaushalte relativ stabil geblieben ist(219). 
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Figur 22: Entwicklung der Zusammensetzung der Haush alte zwischen 1970 und 2000 
(in Anzahl Haushalten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BfS (219), Illustration: evaluanda 

Trennungen und Scheidungen von Paaren mit Kindern führen zu einem  grossen 
wirtschaftlichen Druck auf die zwei neuen Haushaltseinheiten, vor allem auf die 
Frauen, die fast zu 90% das Sorgerecht der Kinder erhalten (135;134) (Reduktion des 
Beschäftigungsgrads, Kinderbetreuungskosten, usw.). Der Elternteil, der die 
Kinder nicht betreut, bezahlt Alimente, welche ihrerseits das verfügbare 
Einkommen belasten. 

Schulden: Überschuldung schwächt die wirtschaftlich e Situation von 
zahlreichen einkommensschwachen Haushalten (H26) 

Als Begleitphänomen der Konsumgesellschaft muss Verschuldung nicht unbedingt 
zu einer problematischen Situation führen. Der springende Punkt ist die Fähigkeit, 
seinen Verpflichtungen längerfristig nachzukommen. Eine Überschuldung entsteht 
dann, wenn diese Fähigkeit nie vorhanden war oder verloren geht. Überschuldung 
wird definiert als Prozess der Kettenverschuldung, in dessen Verlauf die Person 
ihre Schulden nicht mehr begleichen und somit ihren Verpflichtungen nicht mehr 
nachkommen kann(85). 

Wenn auch Verschuldung und Überschuldung in der Schweiz nicht mit genauen 
Daten belegt werden können, gehen Schätzungen davon aus, dass einer von vier 
Haushalten einen Kleinkredit- oder Leasingvertrag hat, und dass einer von fünf 
Darlehensnehmer mehrere Darlehen gleichzeitig kumuliert (Zahlen aus den 90er 
Jahren)(85). Kantonale Zahlen lassen auf ein markantes Wachstum der privaten 
Verschuldung schliessen: die Lohnpfändungen haben sich zwischen 1991 und 
2001 verdoppelt, und sie betreffen 8% der Bevölkerung. Gemäss Zürcher Daten 
sind 14% der Sozialhilfebeziehenden verschuldet(68). Andere Untersuchungen 
lassen jedoch auf deutlich höhere Zahlen schliessen.  

Grundsätzlich betrifft die Problematik Männer und Frauen gleich stark. Die 30 bis 
50-Jährigen sind die am häufigsten verschuldete Gruppe, auch wenn die jüngeren 
Altersklassen zunehmend aufholen. 2005 betrafen die Dossiers der 
Westschweizer Schuldensanierung (ARSAD) junge Menschen unter 20 (9%) und 
Personen zwischen 20 und 30 (19%). Junge Alleinstehende, Familien mit Kindern 
und Einelternhaushalte scheinen am anfälligsten und haben offenbar die grössten 
Schwierigkeiten, mit ihrer Schuldensituation zurecht zu kommen(85). 
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Aus der Konsumperspektive sind die Ursachen von Verschuldung und Überschuldung 
vielfältig: gleichzeitige Nutzung verschiedener Formen von Kreditaufnahmen 
(Kleinkredit, Leasing, Kreditkarten), Verzögerungen beim Bezahlen von laufenden 
Rechnungen wie Steuern, Sozialabgaben oder Miete, schlechte Verwaltung des 
Haushaltbudgets, oder ein vermindertes Einkommen infolge von Krankheit, 
Scheidung oder Stellenverlust (85). Verschuldung und Überschuldung haben zahlreiche 
Konsequenzen nicht nur für die betroffene Person und ihre Angehörigen, sondern 
auch für die gesamte Gesellschaft (u.a. Steuerausfälle).  

 

5.2. Präventive Sozialpolitiken zugunsten von Famil ien 

Dieses Kapitel behandelt die präventiven Politiken zugunsten von Familien. Dazu 
gehören die direkten finanziellen Massnahmen (Familienzulagen, kantonale 
Unterstützungsmassnahmen für Familien und Kinder) und die indirekten 
Massnahmen zur Verbesserung der sozialen Rahmenbedingungen(137). Die 
Massnahmen sind hauptsächlich auf die ausserfamiliären Betreuungsangebote 
ausgerichtet, dazu kommen Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie im Bereich von Schule und Arbeit. 

Eine der wichtigen Entwicklungen der Familienstruktur ist die Auflösung des 
traditionellen Familienmodells mit der ausschliesslichen Integration des Mannes in 
den formellen Arbeitsmarkt. Seit 1950 haben Frauen vermehrt den Zugang zum 
Arbeitsmarkt gefunden, und diese Entwicklung setzt sich kontinuierlich fort. 

Figur 23: Berufliche Situation der Mütter (mit Kind ern unter 25), von 1992 bis 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BfS(219), Illustration evaluanda 

Figur 24: Berufliche Situation der Väter (mit Kinde rn unter 25), von 1992 bis 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BfS(219), Illustration evaluanda 
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Auch die Situation der Väter auf dem Arbeitsmarkt hat sich verändert. So ist der 
Anteil der Vollzeit arbeitenden Väter zwischen 1992 und 2009 von 95,4% auf 
88,5% gesunken. Gleichzeitig ist deren Teilzeitarbeit stark gewachsen. 

Aufgrund von dieser Entwicklung müssen Eltern ihre berufliche Beschäftigung und 
ihre Familienverpflichtungen besser zu vereinbaren suchen, wobei es nach wie vor 
hauptsächlich die Frauen sind, die sich mit diesem Problem auseinandersetzen 
müssen. Familiendynamische Studien zeigen auf, dass Personen, die einen 
„Ergänzungs-“ Lohn für den Haushalt verdienen, am meisten von der Frage der 
Vereinbarkeit betroffen sind(122). Die Löhne der Frauen bleiben zudem tendenziell 
tiefer als diejenigen der Männer. 

 

Ausserfamiliäre Betreuungsangebote: Das bestehende Angebot ist 
ungenügend, was die berufliche Wiedereingliederung der Eltern 
benachteiligt (H27) 

In den letzten Jahren ist die Zahl der ausserfamiliären Betreuungsangebote 
angestiegen, gesamtschweizerisch von 478 Krippen im Jahr 1985 auf 1337 
Krippen im Jahr 2005. Der Anstieg erfolgte vor allem im städtischen Raum, 
welcher aber schon zuvor mehr Betreuungsangebote zur Verfügung stellte(108).  

 

Trotz der Vergrösserung des 
Angebots sind Familien mit einem 
Mangel an Betreuungsplätzen und 
hohen Kosten konfrontiert. Eine 
Studie aus dem Jahr 2005 
schätzte die Zahl der fehlenden 
Betreuungsplätze für Kinder im 
Vorschulalter in der Schweiz auf 
50‘000. 
Die Schwierigkeit, Beruf und 
Familie zu vereinbaren zeigt sich 
vor allem in der 
Unterbeschäftigung. 26% der 
berufstätigen Mütter geben an, 
ihren Beschäftigungsgrad wegen 
den Kindern reduziert zu haben. 
Bei Müttern von Kindern unter 5 
Jahren steigt dieser Anteil auf 
31%108). Diese Daten zeugen von 
der Realität der fehlenden 
ausserfamiliären 
Betreuungsplätze18. 

 

Figur 25: Anzahl Kindertagesstätten pro 1000 
Kinder (< 7 Jahre) 
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Quelle: BfS(108), Illustration evaluanda 

 

26% der Mütter von Kindern unter 15 Jahren wünschen sich eine andere 
Zeitaufteilung zwischen bezahlter Arbeit und Kinderbetreuung. 44% dieser Mütter 

���������������������������������������� �������������������
18 Das Parlamant hat am 1. Oktober 2010 die Verlängerung des Impulsprogramms um vier Jahre 
bis zum 31. Januar 2015 beschlossen und dazu einen neuen Verpflichtungskredit von 120 
Millionen Franken bewilligt. 
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verweisen auf den Mangel an Betreuungsstrukturen, um zu erklären, weshalb sie 
keine Erwerbstätigkeit ausüben oder ihre Arbeitszeit nicht erhöhen können(108). 

Daneben wird aber der Bedarf an Kinderbetreuung in erster Linie über die Familie 
abgedeckt. Namentlich in ländlichen Gebieten spielt die professionelle Betreuung 
(vor allem in kollektiven Strukturen) eine weniger bedeutende Rolle. Zur 
Betreuungskapazität des Familiennetzes bzw. des sozialen Umfelds von 
einkommensschwachen Haushalten liegen jedoch keine Daten vor; deren 
Erhebung würde eine spezifische Studie erfordern. 

 

Kinderbetreuungstarife: Die Betreuungskosten infolg e einer Wiederauf-
nahme der Erwerbstätigkeit können das Familienbudge t belasten und 
Familien schwächen (H28)  

Die Kinderbetreuungstarife sind je nach Kanton oder sogar Gemeinde 
unertschiedlich geregelt. Die progressive Tarifgestaltung nach Familieneinkommen 
hat sich heute in allen grösseren Städten durchgesetzt, wichtige geografische 
Unterschiede bleiben dennoch bestehen. Je nach Region kostet ein Krippenplatz 
für eine alleinstehende Frau mit tiefem Lohn zwischen 6% und 30% des 
Einkommens(4). Die Spannbreite hat sich zwischen 2002 und 2006 nicht 
vermindert. 

Eine in der Schweiz durchgeführte Studie hat zudem gezeigt, dass ab einem 
gewissen Bruttoeinkommen die Krippenkosten höher sein können als die 
Erwerbseinnahmen. Die Kosten variieren stark je nach Lohn der 
Familienmitglieder, Haushalttyp und Kanton(158). Bei verheirateten Paaren mit 
potenziell grossem Lohnunterschied ist der Anreiz gering oder gleich null, einer 
zweiten Vollzeitarbeit nachzugehen, wenn der Zusatzverdienst schwach ist. Dies 
ist vor allem bei Haushalten im mittleren Einkommensbereich der Fall. 

 

Fazit und offene Fragen 

Der kleine Deckungsgrad der Nachfrage nach Betreuungsplätzen hat einen 
direkten Einfluss auf die finanziellen Mittel zahlreicher Haushalte, da diese in der 
Folge auf einen Lohn oder eine Erhöhung ihrer Lohnsumme verzichten. 

Die Kostenfrage hat zugleich eine diskriminierenden Effekt. Die meisten Kantone 
versuchen zwar durch staatliche Massnahmen den Zugang zu Betreuungs-
angeboten insbesondere mit einer einkommensabhängigen Tarifgestaltung sicher 
zu stellen. Aber die realen Auswirkungen auf das verfügbare Einkommen sind 
wenig vorteilhaft und der berufliche Wiedereinstieg kann das Budget sogar 
schmälern.  

 

5.3. Bedarfsabhängige Sozialleistungen 

Nebst den Sozialversicherungen unterstützen eine Reihe von Sozialleistungen die 
Bevölkerungsgruppen, die einem Armutsrisiko ausgesetzt sind. 
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A. Rolle und Bedeutung der Sozialtransfers 

Bedarfsabhängige Leistungen werden 
dann gewährt, wenn die vorgelagerten 
Leistungen der staatlichen Grund-
versorgung und der Sozial-
versicherungen für den Lebensunterhalt 
nicht ausreichen. Sie sind subsidiär und 
werden nur Personen in einer 
schwierigen wirtschaftlichen Situation 
gewährt(16). Ihr Zweck ist, spezifische 
Risiken abzudecken (Familie, 
Arbeitslosigkeit). 

Im Unterschied zu den eidgenössisch 
geregelten Sozialversicherungen sind 
die bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
in kantonaler oder kommunaler 
Kompetenz. So bestehen bezüglich Art 
und Anzahl der Leistungen grosse 
Unterschiede zwischen den 
Kantonen(15;16;212). Jeder Kanton hat 
seine eigenen Gesetzesgrundlagen, in 
welchen unter anderem auch die 
verschiedenen Grenzwerte und 
Anspruchsvoraussetzungen festgelegt 
sind. 

Figur 26: Das Schweizerische System der 
sozialen Sicherheit  

 
Illustration: BfS(16) 

Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe sind mit über 80% 
der Nettoausgaben die wichtigsten bedarfsabhängigen Sozialleistungen der 
öffentlichen Hand. Von diesen Leistungen wird die Sozialhilfe zunehmend wichtig; 
sie hat innerhalb von wenigen Jahren einen merklichen Anstieg erfahren (2006: 
19%; 2003: 14%). 

Figur 27: Nettoausgaben (in Millionen) für die beda rfsabhängigen Sozialleistungen 
2003-2006, pro Leistung und pro Jahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BfS(212), Illustration: evaluanda 

 

Kohärenz und Koordination: Die mangelnde Koordinati on zwischen den 
bedarfsabhängigen Sozialleistungen und dem Steuersy stem und die dadurch 
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entstehenden Schwelleneffekten können zu einer Armu tsfalle für 
einkommensschwache Haushalte werden (H29) 

Die Sozialhilfe ist grundsätzlich subsidiär zu den anderen bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen konzipiert. Eine Analyse der Kantone zeigt aber, dass gewisse 
kantonale Systeme von diesem Prinzip abweichen, indem sie beispielsweise 
gewisse bedarfsabhängige Leistungen in die Sozialhilfe integrieren(16). Hier kann 
man von einem trade off zwischen Sozialhilfe und anderen bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen sprechen(68). 

Diese spezifische Ausgestaltung kann eine im Vergleich zum interkantonalen 
Durchschnitt höhere Sozialhilfequote zur Folge haben (so befindet sich z.B. 
Beispiel Basel-Stadt mit einer Sozialhilfequote von 6,1% an der Spitze der 
Rangliste), ohne dass dies zwangsläufig als ein verlässlicher Indikator der 
Armutsquote gelten kann. Die Analyse der Wechselwirkung zwischen den 
vorgelagerten Sozialleistungen und dem Anteil der öffentlichen Ausgaben an 
Sozialhilfe bestätigt dieses Resultat. Auf einer makroökonomischen Ebene 
erscheinen die beiden Grössen damit als austauschbar(39). 

Eine Untersuchung der frei verfügbare Einkommen von drei nach SKOS-Richtlinien 
definierten armen Modellhaushalten erfasst deren Entwicklung zwischen 2002 und 
2006 und die Unterschiede zwischen den Kantonshauptorten (Figur 19).  

Das frei verfügbare Einkommen der untersuchten Modellhaushalte variiert stark 
von einem Kantonshauptort zum nächsten, veränderte sich aber in der Zeitspanne 
von 2002 bis 2006 kaum. Bei Einelternhaushalten sind die Variationen grösser; 
das frei verfügbare Einkommen schwankt zwischen 44% und 83% des 
Bruttolohnes (bei einem Durchschnitt von 56%). In diesem Fall erklärt sich der 
Unterschied grösstenteils durch die Alimentenbevorschussung, die je nach Kanton 
stark variiert. Eine wichtige Rolle spielen auch die ausserfamiliäre 
Betreuungskosten und die Miete. 

Das frei verfügbare Einkommen der Familien mit zwei Kindern und einem 
Erwerbseinkommen im Tieflohnbereich hängt auch –in einem etwas geringeren 
Mass - vom Ort ab und beläuft sich je nachdem auf 48% und 74% des 
Bruttolohnes. Die Variationen hängen in diesem Fall von verschiedenen Faktoren 
ab, vor allem von den Familienleistungen und Steuern, aber auch von Miete und 
Krankenkassenprämien. 

Die Variationen des frei verfügbaren Einkommens von Männern in Trennung sind 
schwächer (zwischen 55% und 63%). Hier ist die Miete für die Unterschiede 
ausschlaggebend, da dieser Haushaltstyp nur wenige Sozialtransfers in Anspruch 
nehmen. 

Figur 28: Frei verfügbares Einkommen von Tieflohnha ushalten (in Prozenten des 
Bruttolohnes) im Jahr 2006 nach Kantonen 
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Eine andere Studie setzt sich mit den Arbeitsanreizen der einkommensabhängigen 
Sozialleistungen und des Steuersystems auseinander und gelangt zu ähnlichen 
Schlüssen. Sie hat in den fünf untersuchten Kantonshauptorten erhebliche 
Schwelleneffekte festgestellt, welche eine Erhöhung der Erwerbstätigkeit im 
Umfang eines Bruttolohnes von 50‘000 bis 60‘000 Franken wenig attraktiv 
machen(94). Die Schwelleneffekte sind Ausdruck eines grösseren Problems, 
nämlich des sehr hohen Grenzsteuersatzes19 für Tieflohnhaushalte(92), welches 
sich als eine eigentliche Armutsfalle erweist. Internationale Fallstudien zeigen, 
dass eine positive Korrelation zwischen dem Grenzsteuersatz und der 
Arbeitslosenquote von schwach qualifizierten Personen besteht(70). 

Diese Befunde zeigen, dass die unterschiedlichen kantonalen Bestimmungen zu 
den bedarfsabhängigen Sozialleistungen und den Steuern (nebst der Tatsache, 
dass sie eine soziale Ungleichheit darstellen) stark die Wahrscheinlichkeit 
beeinflussen, auf die Sozialhilfe zurückgreifen zu müssen. Das gilt vor allem für 
Einelternhaushalte und für kinderreiche Familien mit ihrem spezifischen 
Unterhalts- und Betreuungsbedarf. Die staatlichen Vorrichtungen für Eltern, vor 
allem für Alleinerziehende, spielen also eine massgebliche Rolle. 

Die effektive Auswirkung der Schwelleneffekte wurde nicht detailliert quantifiziert, 
sie kann nur geschätzt werden. Dessen Einfluss dieser Armutsfalle auf die 
Strategien der Haushalte in Bezug auf die Wiederaufnahme oder Erweiterung der 
bezahlten Arbeit sollte aber unbedingt untersucht werden. 

 

B.  Schutz vor Armutsrisiken bei Elternschaft 

Die Sozialleistungen für Familien und Kinder entsprechen in der Schweiz 1,3% des 
BIP(108). Der Anteil der Leistungen zu Gunsten der Familien ist marginal im 
Vergleich zu allen Sozialleistungen (4,8% der Sozialleistungen im Jahr 2005). Der 
Mindestbetrag der Familienzulagen ist seit 2009 durch ein Bundesgesetz 
geregelt(110), welches ebenfalls die Bezugsbedingungen zwischen den Kantonen 
harmonisiert. So haben alle Lohnabhängigen das Recht auf eine monatliche 
Zulage von mindestens 200 Franken pro Kind unter 16 Jahren, und von 250 
Franken für Jugendliche in Ausbildung zwischen 16 und 25 Jahren. Diese 
Harmonisierung hat vor allem dazu geführt, dass die Beträge zwischen den 
Kantonen abgeglichen und gewisse Ungleichheiten betreffend teilzeit- oder 
nichterwerbstätigen Eltern aufgehoben wurden(108). Um den durch Familienlasten 
bedingten Armutsrisiken vorzukommen und die Mehrkosten auszugleichen, sehen 
verschiedene kantonale Modelle spezielle Zulagen für einkommensschwache 
Familien vor. Die Ausbildungszulagen für Kinder sind noch recht unterschiedlich 
ausgestaltet. Und nicht zuletzt sind auch die kantonalen Steuerabzüge für Kinder 
noch sehr unterschiedlich geregelt(108). 

Ergänzungsleistungen für Familien: Die bedarfsabhän gigen Sozialleistungen 
zugunsten von Familien beinhalten je nach Ausgestal tung ein Armutsrisiko 
für einkommensschwache Haushalte (H30) 

Ergänzungsleistungen für Familien können nicht nur gezielt das strukturelle 
Armutsrisiko einkommensschwacher Familien vermindern, sondern auch 
verhindern, dass aus rein finanziellen Gründen(126) auf die (oft als demütigend 

���������������������������������������� �������������������
19 Im Fall einer Erhöhung des Bruttoeinkommens eines Haushalts entspricht der Grenzsteuersatz 
dem Anteil der Einkommenserhöhung, der in Form von Steuern oder Sozialleistungskürzungen 
wegfällt. 
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empfundene) Sozialhilfe zurückgegriffen werden muss. Heute haben jedoch erst 
zwei Kantone ein solches System der Ergänzungsleistungen eingeführt. 

Ungefähr die Hälfte der Kantone verfügen über Leistungen zur Erhöhung des 
Einkommens von einkommensschwachen Familien, welche auf die ersten Jahre 
nach der Geburt des Kindes beschränkt sind(127). Ein bedeutender Anteil von 
Familien jedoch kann diese Hilfe nicht beanspruchen. 

Das Gewicht der Ergänzungsleistungen im gesamten Familienbudget ist gering. 
Daher darf man die Bedeutung dieser Leistung für die Erklärung des 
Sozialhilfebezugs nicht überschätzen. 

Steuererleichterungen für Familien: Steuererleichte rungen sind bei 
einkommensschwachen Familien wenig wirksam (H31) 

Steuererleichterungen für Kinder sind grundsätzlich sowohl auf Bundes- als auch 
auf kantonaler Ebene möglich. Die Erleichterungen hängen stark vom Kanton, 
aber auch vom Einkommen des Haushaltes ab. Dieses wird einerseits von den 
Leistungen beeinflusst, auf welche die Familie Anspruch hat, andererseits von den 
Steuerabzügen pro Kind. 

Im Jahr 2004 erhielt eine traditionelle Familie (mit einem Einkommen gerade 
knapp über der Armutsgrenze) mit zwei Kindern einen durchschnittlichen 
Steuerabzug von 1,75% (Durchschnitt der Kantonshauptorte). Dieser sehr variable 
Satz bewegte sich je nach Hauptort zwischen -0,5% (Chur) und 4% (Lausanne) 

(108). In den höheren Lohnklassen war die Steuerentlastung höher (Durchschnitt 
von 1,9% bei einem Einkommen von 100‘000 Franken). Die Steuererleichterungen 
tragen also kaum dazu bei, Familien mit tiefen Einkommen zu entlasten. 

Selbständig Erwerbende: Die Bundesregelung der Fami lienzulagen schwächt 
selbstständig Erwerbende mit tiefen Einkommen (H32)  

Das neue Bundesgesetz über die Familienzulagen von 2009 schliesst 
selbstständig Erwerbende aus dem Obligatorium aus. Schätzungen zufolge haben 
dadurch etwa 400‘000 berufstätige Personen mit Kindern - und damit ungefähr 
65‘000 Kinder - kein Recht auf Familienzulagen. Dabei scheint der Bedarf für 
einen Teil der selbstständig erwerbenden Personen genau so ausgewiesen zu 
sein wie bei den unselbstständig Erwerbstätigen, und sie weisen sogar einen 
höheren Anteil an schlecht verdienenden Personen aus. 11 Kantone gewähren 
selbstständig Erwerbstätigen das Recht auf Familienzulagen, diese werden 
allerdings nach Bedarf ausgerichtet(115). 

Für Selbstständige mit mehreren Kindern kann der Ausschluss aus dieser 
Sozialleistung einen grossen Einnahmeverlust bedeuten. Es gibt jedoch keine 
Schätzungen über die Anzahl der Haushalte an der Armutsgrenze, die als Folge 
dieser Deckungslücke in die Sozialhilfe rutschen, und somit auch keine Schätzung 
zu der Auswirkung dieser Lücke auf die Sozialhilfe20.  

C. Schutz vor Armutsrisiken infolge von Trennung un d Einelternschaft 

Der verfassungsrechtliche Anspruch auf Gleichbehandlung müsste garantieren, 
dass die wirtschaftlichen Folgen einer Scheidung oder Trennung gleichberechtigt 
zwischen beiden Parteien verteilt wird. Besonders heikel ist dies, wenn das Paar 
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20 Ab dem 1. Januar 2013 haben auch Selbständigerwerbende gesamtschweizerisch Anrecht auf 
die national festgelegten Mindestbeiträge der Familienzulagen 
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Kinder hat; diese belasten vor allem das Budget jener Partei, die das Sorgerecht 
und dadurch eingeschränktere Erwerbsmöglichkeiten hat. Die Anzahl Frauen, die 
ihre Kinder allein aufziehen, ist in der Schweiz zwischen 1970 und 2000 von 86% 
auf 89% leicht gestiegen(219). Bei Einelternhaushalten handelt es sich also vor 
allem um Frauen mit Kindern. Frauen haben folglich bei Scheidung und Trennung 
besondere Risiken zu tragen. 

Rechtsprechung und Scheidung: Die Rechtsprechung be nachteiligt und 
schwächt Frauen und Kinder aus einkommensschwachen Haushalten (H33) 

Wie es eine Untersuchung besonders unterstreicht, überträgt die Rechtsprechung 
das globale Familiendefizit ausschliesslich auf die Partei mit einem 
Unterhaltsanspruch(135;134). Bundesgerichtsurteile haben es ausgeschlossen, das 
Existenzminimum des Mannes anzutasten. Dies ist eine offenkundige 
Ungleichbehandlung und erhöht das einseitige Risiko der Frau, in die Sozialhilfe 
zu rutschen und langfristig von dieser abhängig zu werden. Es handelt sich um ein 
strukturelles Problem, das zu einer chronischen Abhängigkeit von der Sozialhilfe 
führen kann. Davon zeugt denn auch die überdurchschnittliche Dauer des 
Sozialhilfebezugs von Frauen mit Kindern. 

Wegen ihrer zunehmenden Erwerbstätigkeit ist der Anteil geschiedener Frauen, 
die Alimente erhalten21, von 55% (1985) auf 28% deutlich gesunken (2001)(219). 

Alimentenbevorschussung: Je nach kantonaler Ausgest altung deckt die 
Alimentenbevorschussung die Bedürfnisse einkommenss chwacher Haus-
halte nicht ab (H34) 

Ehegatten- und Kinderalimente stellen für viele Einelternhaushalte einen 
wesentlichen Zuschuss dar. In vielen Fällen wird aber dieser finanziellen 
Verpflichtung nicht nachgekommen22, wodurch die unterhaltsberechtigte Partei 
von einer privaten oder öffentlichen Hilfe abhängig werden kann. 

Die Kantone sind gesetzlich verpflichtet, den betroffenen Haushalten die 
geschuldeten Alimente zu bevorschussen. Die Ausgestaltung dieser Pflicht liegt in 
kantonaler Kompetenz. Sowohl die Regelungen und Berechnungsgrundlagen als 
auch die Höhe der Beiträge sind je nach Kanton unterschiedlich(4;216)und kann im 
Tieflohnbereich zwischen 0% und 32% variieren (siehe Figur 19). In den meisten 
Kantonen hängen der Anspruch auf die Bevorschussung und deren Betrag vom 
Familieneinkommen ab. Einige kantonale Praktiken sind besonders problematisch. 
Wenn ein Einkommen eine festgesetzte Grenze übersteigt, kann der Betrag des 
Vorschusses erheblich sinken, was zu einem Schwelleneffekt führt, denn die 
Erhöhung des Bruttoeinkommens hat eine Verminderung des frei verfügbaren 
Einkommens zur Folge. Dies ist nicht nur ungerecht, sondern schafft auch einen 
negativen Anreiz für die Aufnahme einer Erwerbsarbeit(217). Zehn Kantone sehen 
überdies keine Teilbevorschussung vor, was den Schwelleneffekt noch verstärkt. 
Und schliesslich können die Vorschussbeiträge in den Kantonen vom einfachen 
zum doppelten variieren und ersetzen nicht immer die fehlenden Alimente. 

2008 erhielten 0,69% der Bevölkerung Alimentenbevorschussung(146). Im Kanton 
Zürich mussten 11% der Fälle trotzdem zusätzlich auf die Sozialhilfe zurück 
greifen(68). Diese Daten zeigen, dass die rechtlichen Instrumente zum Schutz der 

���������������������������������������� �������������������
21 Selbst wenn wird der Bundesrat Mitte 2012 Vorschläge für eine neue Regelung des 
Unterhaltsrechts in die Vernehmlassung schicken. 
22 Die Literatur greift die Frage der Verletzung der Unterhaltspflicht und deren Ursachen nicht auf. 
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unterhaltsberechtigten Partie deren Armutsrisiko und Sozialhilfeabhängigkeit nicht 
ganz auszuschliessen vermag. 

 

6. AUSSTIEG AUS DER SOZIALHILFE 
 

Der Ausstieg aus der Sozialhilfe erfolgt in der Regel dann, wenn sich die finanzielle 
Situation des Haushalts verbessert. Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder der 
berufliche Wiedereinstieg sind die meist genannten Gründe für den Ausstieg (38% der 
genannten Gründe)(58). 26% der Austritte sind die Folge einer Deckung der Bedürfnisse 
durch Sozialversicherungen oder andere bedarfsabhängige Leistungen. Ungefähr 20% 
wechseln den Wohnort und fallen deshalb aus der Statistik, und 20% unterbrechen die 
Sozialhilfe aus anderen Gründen(58). 

Verschiedene Indikatoren lassen aber vermuten, dass der Ausstieg aus oder das 
Verbleiben in der Sozialhilfe eigenen Regeln folgt, die sich nicht nur auf die 
Erwerbsarbeit oder den Ersatz der öffentlichen Sozialhilfe durch andere Leistungen 
beschränken lassen. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Thesen aus der 
konsultierten Literatur vorgestellt23. 

Schwelleneffekte: Die in gewissen Kantonen beobacht eten Schwelleneffekte 
schwächen den Erwerbsanreiz (H35) 

Wie schon erwähnt (Kapitel 5.4) wird der hohe Grenzsteuersatz bei tiefen Löhnen unter 
der Armutsgrenze zu einer Armutsfalle(216). Dieser Schwelleneffekt ist eine Folge der 
Ausgestaltung der bedarfsabhängigen Sozialleistungen und der schlecht ausgestalteten 
und unkoordinierten kantonalen Steuersysteme. 

Die Sozialhilferichtlinien der SKOS sehen ein Arbeitsanreizmodell in Form eines 
Einkommensfreibetrags vor. Simulationen in den 26 Kantonshauptstädten zeigen jedoch, 
dass die Variationen der Einkommensfreibeträge und andere Berechnungsregeln die 
Wirkungen dieses Modelles neutralisieren. Je nach Kanton besteht nach wie vor ein 
unterschiedlich starker, aber realer Anreiz, in der Sozialhilfe zu verbleiben statt einer 
Arbeit nachzugehen (217). Dies kann am folgenden (simulierten) Beispiel verdeutlicht 
werden: ein geschiedener Mannes mit Unterhaltungspflichten nimmt eine 
Erwerbstätigkeit im Tieflohnbereich auf (25‘000 Franken/Jahr). In diesem Fall geht der 
Grenzsteuersatz von 65% (Schaffhausen) bis zu 95% (Bellinzona), bei einem 
Durchschnitt von 73%. Bei Einelternhaushalte aus diesem Einkommensbereich ist dieser 
Schwelleneffekt sogar noch höher. In 21 Kantonen zieht die Überschreitung der 
Armutsgrenze durch ein zusätzliches Einkommen eine Senkung des verfügbaren 
Einkommens nach sich. 

Dieser Effekt wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass Einkommen knapp über der 
Armutsgrenze in den meisten Kantonen steuerpflichtig bleiben, während dem 
sozialhilfebeziehende Personen generell von Steuern befreit sind(9;92). 
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23 Nach Auffassung eines Experten aus dem konsultierten Panel sind die in diesem Kapitel 
genannten Punkte im Sinne einer Systemkritik relevant. In der Praxis jedoch ist der Wunsch nach 
einer bezahlten Arbeitsstelle und « normalen » Lebensbedingungen weitverbreitet und überwiegt 
gegenüber allfälligen wirtschaftlichen Überlegungen, die den Verbleib in der Sozialhilfe 
rechtfertigen würden. 



�

� 52 

Aufgrund von diesen Erkenntnissen haben einige Kantone Anpassungen bei den Steuern 
oder der Sozialhilfe vorgenommen. Der wirtschaftliche Anreiz, die Sozialhilfe zu 
verlassen, ist jedoch weiterhin gering oder nicht vorhanden. 

Rückerstattungspflicht: In Regionen mit aktiver Rüc kerstattungspolitik kann die 
Verpflichtung zur Rückerstattung davon abhalten, au s der Sozialhilfe auszusteigen 
(H36) 

In den meisten kantonalen Bestimmungen ist die Verpflichtung zur Rückerstattung der 
erhaltenen Sozialhilfeleistungen verankert. Diese wird heute jedoch nur in den seltensten 
Fällen umgesetzt24, denn sie erschwert die soziale Integration und schwächt die 
Motivation, aus der Sozialhilfe auszusteigen(134). Nach Einschätzung des Experten-
Panels ist eine solche Wirkung in der Praxis jedoch kaum festzustellen. 

Verschuldung: die Verschuldung der Sozialhilfebezie henden ist ein zusätzliches 
Hindernis, aus der Sozialhilfe auszusteigen (H37) 

Die Verschuldung wird ebenfalls erwähnt als ein mögliches Hindernis beim Ausstieg aus 
der Sozialhilfe. Das nicht pfändbare Existenzminimum bei einer Betreibung ist tiefer 
angesetzt als dasjenige der Sozialhilfe, was die betroffenen Personen auch hier einem 
sehr starken Schwelleneffekt aussetzt (verstärkt durch ihre Verpflichtung zur 
Rückzahlung der bestehenden Schulden)25. 

Es gibt wenig Daten zu Ausmass und Höhe der Verschuldung der Personen in der 
Sozialhilfe. Es kann aber von einer deutlich überdurchschnittlichen Verschuldungsquote 
ausgegangen werden, und für einige Sozialhilfebezügerinnen und –bezüger steht die 
Verschuldungsproblematik wohl im Zentrum ihrer finanziellen Schwierigkeiten. So haben 
in Genf etwa die Hälfte der ärmsten Personen Schulden, hauptsächlich Steuer- oder 
Mietschulden(220). Aufgrund der Rückmeldungen aus der Expertenkonsultation lässt sich 
in der Praxis kaum beobachten, dass das Vorliegen einer Verschuldung von einem 
Austritt aus der Sozialhilfe abhalten würde.  

Ausgrenzungsprozess: der Rutsch in die Sozialhilfe ist in gewissen Fällen 
Ausdruck einer globalen, kaum reversiblen sozialen Ausgrenzung (H38) 

Die Analyse der Lebensläufe der Sozialhilfebeziehenden(28;3;164) zeigt eine 
gesellschaftliche Realität auf, deren Komplexität mit den in Kapitel 2 diskutierten 
soziodemografischen und biografischen Profilen nicht in ihrer ganzen Tragweite erfasst 
werden kann. Dem Rutsch in die Sozialhilfe gehen oft verschiedene punktuelle 
Ereignisse voran, welche mehr oder weniger stark an den Grundfesten der betroffenen 
Person rütteln: Stellenverlust, Scheidung, Unfall oder Krankheit, Migration oder Brüche 
im Verlaufe der Kindheit. 

Diese Zäsuren führen oft zu einer progressiven Entfernung vom Arbeitsmarkt oder sogar 
vom sozialen Umfeld. Die zunächst rein wirtschaftliche Einschränkung 
(Einkommensverlust nach Abbruch der beruflichen Tätigkeit) zehrt zunehmend am 
beruflichen Kapital (Arbeitsmarktnähe) und am sozialen Kapital (psychische Gesundheit, 
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24 Konsolidierte Resultate über die konkrete Umsetzung der Rückerstattungspflicht durch die 
Kantone und zur Kommunikation gegenüber den betroffenen Personen gibt es aber nicht. So 
bleibt der Einfluss dieser Regelung auf den Ausstieg aus der Sozialhilfe ungewiss. 
25 In der Expertenkonsultation ist weiter darauf hingewiesen worden, dass das Fehlen eines 
einheitlichen Rechnungsmodells zur Bestimmung des Existenzminimums zwischen den 
Verwaltungseinheiten an sich schon ein bedeutendes systemisches Problem darstellt und zum 
Sozialhilfebezug führen kann. 
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Familienunterstützung, soziale Integration) an(164). Das Eintreten in die Sozialhilfe ist oft 
die Folge eines mehr oder weniger langen schwierigen Lebensabschnittes und häufig 
verbunden mit dem Bezug von Sozialversicherungsleistungen. Diese Schwierigkeiten 
lassen sich bereits bei der Aussteuerung aus der ALV beobachten. Ausgesteuerte sind 
gesundheitlich angeschlagener und sozial isolierter als die gesamte Bevölkerung(215). Die 
Wahrscheinlichkeit einer beruflichen Wiedereingliederung ist daher verringert. 

Bei Individuen oder Haushalten mit solch schwierigen Lebensläufen kann eine 
Stabilisierung der persönlichen Situation durch eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt 
kurzfristig kaum in Betracht gezogen werden. Die Möglichkeit eines Ausstieges hängt viel 
wesentlicher von den Massnahmen und der sozialen Betreuung im Rahmen der 
Sozialhilfe ab. 

Strukturell bedingter Sozialhilfebezug: die Abhängi gkeit von Sozialhilfe ist für 
gewisse Sozialhilfebeziehende struktureller Art und  somit dauerhaft (H39) 

Die Übervertretung von Frauen mit Kindern in der Gruppe der 
Langzeitsozialhilfebeziehenden sowie die spezifischen Probleme dieser Haushalte 
(Unterbeschäftigung wegen Kindererziehung, hohe Betreuungskosten, fehlende 
Alimente, Schwelleneffekte bei der Alimentenbevorschussung) lassen darauf schliessen, 
dass ihre Abhängigkeit von der Sozialhilfe struktureller Art ist. Die durch eine 
Erwerbstätigkeit erworbenen Einkommen erlauben es vielen Haushalten nicht, ihre 
Bedürfnisse ohne weitere finanzielle Hilfe abzudecken. Ein Ausstieg aus der Sozialhilfe 
kann oft nicht ohne grosse Änderungen in ihrer Lebensorganisation in Betracht gezogen 
werden. 

 

7. SYNTHESE 

7.1. Nutzen und Grenzen der Standortbestimmung 

Die Debatte um die Sozialhilfe tangiert viele verschiedene gesellschaftliche, 
volkswirtschaftliche und politische Bereiche. 

In diesem Kontext hat sich das in diesem Bericht verwendete theoretische 
Analysemodell bewährt. Mit ihm konnten die Studien zu Armut und Sozialhilfe 
eingeordnet und in ihrer Bedeutung bewertet werden.  

Die statistische Gewichtung der verschiedenen externen Faktoren, welche den 
Sozialhilfebezug erklären können, ist jedoch aus verschiedenen Gründen schwer 
möglich. Einerseits sind die von uns in der Literatur gesammelten empirischen 
Daten sektoriell aufgesplittert, oft unvollständig und nicht in ein empirisches 
Gesamtmodell zusammenführbar. Die Beurteilung der Bedeutung jedes einzelnen 
Faktors, wie in der Tabelle im Anhang vorgeschlagen, ist deshalb nicht objektiv im 
engeren Sinn oder quantifiziert, sondern das Resultat einer auf die beigezogenen 
Studien gestützten qualitativen Einschätzung durch die Autorinnen und Autoren.  

Anderseits sind die Wechselwirkungen zwischen den beschriebenen Faktoren und 
die - vor allem zeitliche und geografische – Dynamik des Gesamtmodells sehr 
ausgeprägt und statistisch schwer zu erfassen. 
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7.2.  Die wesentlichen kontextuellen Problemlagen 

Folgende Problemlagen haben wahrscheinlich den grössten Einfluss auf den 
Bezug von Sozialhilfe: 

Entstehung einer strukturellen Arbeitslosigkeit 
Es ist aus empirischer Sicht klar, dass die nicht reduzierbare 
Sockelarbeitslosigkeit seit den 80er Jahren zu einem Anstieg der Sozialhilfequote 
geführt hat. Die Sozialhilfe kümmert sich heute um Personen, welche 
langzeitarbeitslos sind – ein Phänomen, das in den vorherigen Jahrzehnten kaum 
existierte. Da der Arbeitsmarkt auch konkurrenzbetonter geworden ist, ist der 
Übergang von der Ausbildung in den Beruf und der berufliche Wiedereinstieg in 
der zweiten Lebenshälfte schwieriger geworden. Zwei Personengruppen sind vom 
Risiko eines Ausschlusses aus dem Arbeitsmarkt am stärksten betroffen: junge 
Erwachsene und Personen über 50 Jahren. Auch die in den letzten Jahrzehnten 
starken konjunkturellen Fluktuationen konnten diese Entwicklung nicht verhindern, 
und die Inanspruchnahme der Sozialhilfe ist während den wirtschaftlichen 
Schönwetterperioden kaum gesunken. 

Eine Veränderung des Arbeitsmarktes 
Die wirtschaftlich-strukturellen Entwicklungen in der Schweiz hatten einen starken 
Einfluss auf den Arbeitsmarkt und führten insbesondere zu einer Segmentierung 
zwischen prekären (untypischen, wenig qualifizierten, schlecht bezahlten) und 
hoch qualifizierten Stellen. Die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmenden im 
ersten Segment haben sich verschlechtert, sodass sie vermehrt einem 
Armutsrisiko ausgesetzt sind. Dies umso mehr, als die berufliche Mobilität 
zwischen den beiden Segmenten beschränkt bleibt. Unter den Arbeitnehmenden 
aus dem prekären Arbeitssegment sind Migrantinnen und Migranten 
überproportional vertreten. 

Zersplitterung der Familien 
Die seit mehreren Jahrzehnten stattfindende Wandlung in der Zusammensetzung 
der Haushalte, und insbesondere die hohe Anzahl von Einelternfamilien und die 
Abgrenzung zwischen den Generationen, haben einen starken Einfluss auf die 
finanziellen Mittel der Familien. Gewisse Haushaltskategorien haben mehr 
Schwierigkeiten, ein finanzielles Gleichgewicht zu finden. Dies betrifft 
insbesondere Einelternfamilien, die oft eine Unterbeschäftigung (ungewollte 
Teilzeitbeschäftigung) ausweisen, sowie kinderreichen Familien mit tiefem 
Einkommen. 

Zunahme der psychischen Krankheiten 
Verschiedene Hinweise lassen darauf schliessen, dass die Zunahme der 
psychischen Erkrankungen in der Bevölkerung eine ausschlaggebende Rolle bei 
der Entwicklung der Sozialhilfe spielt. Die Gründe für diese Entwicklung sind 
vielfältig und müssen sowohl bei den Arbeitsbedingungen als auch in den 
allgemeinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (soziale Isolation, Trennung, 
Verstädterung, usw.) gesucht werden. Auch die Entwicklung der gesellschaftlichen 
Einstellung zu dieser Problematik könnte einen Einfluss haben auf die Art und 
Weise, wie die betroffenen Personen mit ihre Schwierigkeiten umgehen und 
Lösungen insbesondere im Rahmen der sozialen Sicherheit suchen (IV, 
Sozialhilfe). 
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7.3.  Die wesentlichen systemrelevanten Probleme 

Angesichts der makroökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen haben 
sich die verschiedenen Komponenten der sozialen Sicherheit als nicht 
angemessen erwiesen und tragen heute sehr direkt zum Anstieg der 
Sozialhilfequote bei. Nach heutigem Kenntnisstand haben folgende Eigenschaften 
des Systems einen starken Einfluss auf die Sozialhilfe: 

·  Eine Arbeitslosenversicherung, welche die neuen Formen der 
Langzeitarbeitslosigkeit nicht abdeckt, was den Transfer eines Teils der 
Ausgesteuerten auf die Sozialhilfe zur Folge hat. 

·  Sozialversicherungen (AL und IV), deren Abklärungsverfahren und weitere 
Regelungen einen temporären Einkommensausfall und den vorübergehenden 
Bezug von Sozialhilfe in Form von Vorschussleistungen mit sich ziehen. 

·  Eine Beurteilung der Invalidität durch die Invalidenversicherung, die gewisse 
komplexe medizinische Problematiken nicht mehr anerkennt, wodurch die 
davon betroffenen Personen Sozialhilfe beziehen müssen. Das Ausmass 
dieser Wechselwirkung zwischen IV und Sozialhilfe wurde allerdings nicht 
gesamthaft gemessen. 

·  Eine ungenügende Koordination zwischen den bedarfsabhängigen Leistungen. 
Sie kann sich als Armutsfalle erweisen, weil sie die Wahrscheinlichkeit erhöht, 
in die Sozialhilfe zu rutschen und den Ausstieg daraus erschwert. 

Viele andere Regelungen der sozialen Sicherheit wurden kritisch diskutiert und 
betreffen in unterschiedlichem- oft noch ungenügend untersuchtem - Ausmass 
gewisse K ategorien von sozialhilfeabhängigen Personen. 

 

7.4. Sozialhilfeinterne Dynamiken 

Verarmungsprozess und kaum reversibler sozialer Ausschluss 
Verschiedene Studien zeigen auf, dass dem Sozialhilfebezug ein komplexer 
Verarmungs- und Ausschlussprozess vorangeht, welcher die wirtschaftlichen, 
beruflichen und persönlichen Ressourcen der betroffenen Personen schwächt. In 
dieser Situatio  ist eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt und die Wiedererlangung 
einer autonomen finanziellen Situation schwierig und kurzfristig oft nicht in 
Betracht zu ziehen. 

Ein System der sozialen Sicherheit mit Hindernissen für den beruflichen 
Wiedereinstieg 
Die Problematik der negativen Arbeitsanreize , welche sich aus der Ausgestaltung 
der bedarfsabhängigen Sozialleistungen und des Steuersystems ergeben, wurde 
mit Hilfe von Modellen deutlich aufgezeigt. Das Ausmass Problematik konnte 
hingegen empirisch nicht erfasst werden. 

Verschiedene Profile und Lebensläufe der sozialhilfeabhängigen Personen 
Die Unterschiede bezüglich Dauer und Deckungsgrad der Sozialhilfe bestätigen 
die Annahme der Forschung, dass zwischen verschiedenen Gruppen von 
Sozialhilfebeziehenden unterschieden werden muss. Das Konzept der 
Risikogruppen ist in diesem Zusammenhang besonders aufschlussreich. 

Aus diesem Grund werden auch die notwendigen politischen und rechtlichen 
Lösungsansätze zur Senkung der Sozialhilfequote gezwungenermassen vielfältig 
ausfallen müssen und den Profilen der Benutzerinnen und Benutzer angepasst 
werden. 
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7.5. Wissenschaftliche Lücken  

Auf Grund der bis heute vorliegenden Forschungsergebnisse bleiben zahlreiche 
Fragen offen zu den Ursachen für den Eintritt in die Sozialhilfe und den Ausstieg 
daraus. Wir haben versucht, die besonders akuten Lücken aufzuzeigen, die einer 
weiteren Entwicklung der Sozialpolitik hinderlich sind. 

So haben wir in der wissenschaftlichen Forschung folgende Untersuchungsfelder 
identifiziert, welche in den nächsten Jahren unbedingt bearbeitet werden müssen: 

Ein vollständigeres Verständnis der armutsgefährdeten Personen: Sowohl 
Einzelpersonen als auch Haushalte kumulieren häufig verschiedene 
Risikofaktoren. Der Rutsch in die Sozialhilfe ist in den meisten Fällen die Folge 
einer Anhäufung von Problemen, die nur durch biografische und psychosoziale 
Studien erfasst werden können. Die existierenden Studien beinhalten keine 
statistische Daten, die eine Quantifizierung ermöglichen würde. 

Die subjektiven Strategien der Personen beim Bezug von Sozialleistungen: Es 
konnte aufgezeigt werden, dass die institutionelle Laufbahn und der 
Sozialhilfebezug nicht nur durch das System und dessen Regelwerk determiniert 
werden. Die Nicht-Inanspruchnahme von Sozialhilfe, die Ausstiegsstrategien der 
über 50-Jährigen ausgesteuerten Personen sowie der Anstieg der IV-
Rentenanträge von psychisch kranken Personen zeigen beispielhaft auf, dass der 
Bezug von Sozialleistungen in einer Bedarfslage weder automatisch noch 
systematisch erfolgt.  

Dieser keineswegs automatische Charakter der Inanspruchnahme von sozialen 
Leistungen  könnte für die soziale Sicherheit generell und die Sozialhilfe im 
Speziellen sehr bedeuts am sein. Er sollte deshalb auch besser untersucht 
werden, insbesondere  aus der subjektiven Perspektive der betroffenen Personen. 
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7.6. Die Hypothesen und deren Gewichtung 

Die im Bericht diskutierten Hypothesen zur Beantwortung der Studienfrage werden hier synthetisch vorgestellt. Jede Hypothese wurde von 
den Autorinnen und Autoren evaluiert bezüglich ihrer Erklärungsstärke (inwiefern trägt  die Hypothese zur Beantwortung der Frage bei). Diese 
Messgrösse wurde allgemein und für jede einzelne „Risikogruppe“ separat eingeschätzt: Armutsrisiko und Abhängigkeit von der Sozialhilfe 
treffen in der Tat nicht die ganze Bevölkerung in gleichem Masse und jede Kategorie oder Personengruppe weist ein unterschiedliches 
Risikoprofil auf. 

Für jede Hypothese wird ausserdem die „Verlässlichkeit der Resultate“ bewertet (wissenschaftliche Evidenz aufgrund  der konsultierten 
Literatur). 
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8.2 Methodische Aspekte zu den Sozialhilfestatistik en 

Nachdem seit 2006 alle Daten der verschiedenen Sozialdienste zusammengelegt 
werden, kann das Bundesamt für Statistik (BfS) eine objektive Beschreibung über 
die sozialhilfeabhängige Bevölkerung zur Verfügung stellen(146). Die diversen 
Analysen des BfS bekräftigen zahlreiche Erkenntnisse, die die Spezialisten des 
Bereichs aus regionalen Auswertungen in der Vergangenheit gemacht haben. 

Die statistischen Analysen der sozialhilfeabhängigen Bevölkerung werden durch 
das BfS auf der Grundlage der von den verschiedenen Sozialdiensten gelieferten 
Zahlen durchgeführt(146). Diese Analysen liefern den gemeinsamen 
Referenzrahmen der neusten Studien über die sozialhilfebeziehende 



�

� 74 

Bevölkerung(67;58;177;119;59;49;98). Regionalspezifische Studien wurden ebenfalls 
durchgeführt(39). 

Diese Zahlen erlauben es, ein Profil der sozialhilfeabhängigen Personen zu 
errichten, indem die überrepräsentierten Eigenschaften der 
Sozialhilfebeziehenden im Vergleich zur ganzen Bevölkerung aufgezeigt werden. 
Diese Analysen beschäftigen sich nicht mit den Ursachen sondern nur mit der 
deskriptiven Beschreibung der sozialhilfeabhängigen Bevölkerung. 

Zwei Methoden können unterschieden werden, welche die sozialhilfebeziehende 
Bevölkerung beschreiben und spezifizieren. Man kann einerseits die Häufigkeit 
eines Merkmals in der Sozialhilfe im Vergleich mit der gesamten Bevölkerung 
vergleichen, wie zum Beispiel: 57% der sozialbeziehenden Personen haben keine 
Berufsbildung abgeschlossen. in Ergänzung dazu kann man das Risiko eines 
Zugriffes auf die Sozialhilfe durch die Sozialhilfequote in der Bevölkerung 
beschreiben. Zum Beispiel: 6,7% der Geschiedenen beziehen Sozialhilfe. 

 

8.3 Panel bei Fachpersonen aus der Praxis 

Aus nachfolgender Darstellung können die Institutionen und Dienststellen 
entnommen werden, welche sich an der Konsul tation beteiligt haben. 

 

Institution Personne de contact 

Amt für soziale Sicherheit, Kanton  
Solothurn 

Dr. iur. Claudia Hänzi, Leiterin Familie und 
Erwachsenenschutz 

Association régionale pour l'action 
sociale Prilly-Echallens (VD) 

Michel Hoffman 

Centre social régional Broye-Vully (FR)  

CSR Morges (VD) Daniel Vouillamoz 

CSR Nyon-Rolle (VD) Hélène Tschumi, Adjointe sociale 

CSR Orbe (VD) Christophe Milardi 

Fachstelle Sozialhilfe und Sozialarbeit 
für Appenzell 

 

Service de l’action sociale, Canton de 
Fribourg 

Sarah Mariéthoz-Fontaine, Collaboratrice 
scientifique 

Sozialamt der Stadt Bern Herr Wolffers 

Sozialamt Sarnen (NW) Anton Pfleger-Bähler 

Sozialamt und Vormundschaftsamt, 
Stadt St. Gallen 

Patrik Müller, Amtsleiter 

 

Soziale Dienste Zürich Sandra Müller, Direktionsassistentin 

 

 

 


